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die österreichische präs identschaftskan (��7 '

------------------��-
die Parlamentsdirektion \.:J e s �� zen t w u r f 
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das Büro von Herrn Vi zekanz ler pr. BUSE Verteilt 
das Büro von Herrn Bundesminister WEISS 

..... ..... �_ .. �.-

das Büro von Frau Bundesministerin DOHNAL 
die Bundes-Gle ichbehandlungskommission ,  Abteilung 1/ 12 des BKA

, d alle  Ämter der Landesregierungen 
alle  Unabhängigen Verwaltungssenate fVYVI 
die Verbindungsstel le der Bundesländer beim Amt der Niederöster-

reichischen Landesregierung 
den Datenschutz rat 
den österreichischen städtebund 
den österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerbl ichen wirtschaft 
die Bundesarbeitskammer 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österre ichs 
den österreich ischen Landarbeiterkammertag 
den österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
die österreichische Notariatskammer 
den ö sterreich ischen Gewerkschaftsbund 
den Hauptverband der österreichischen Sozialvers icherungsträger 
die österreichische Bischofskonferenz 
den Auto- , Motor- und Radfahrerbund österreichs 
den österreichischen Automobi l - , Motorrad- und Touringclub 
die österreichische Gesel lscha ft für Gesetzgebungslehre 
die Vereinigung der österreichischen Richter 
die rechtswissenschaftl iche Fakultät der Univers ität Wien 
die rechtswissenschaft l iche Fakultät der Univers ität 
die rechtswissenschaft l iche Fakultät der Universität 
die rechtswissenscha ftl iche Fakultät der Universität 
die rechtswissenschaftl iche Fakultät der Univers ität 
den evangel ischen Oberkirchenrat A und HB Wien 
die ARGE DATEN 

. 

Gra z 
Linz 
Sal zburg 
Innsbruck 

das Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht , WU Wien 
das Präsidium der Finanzprokuratur 
die österreichische Liga für Menschenrechte 
die österreichische Sekt ion von amnesty international 
das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 
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den Verein der Mitglieder der�Unabhängigen Verwaltungssena e in 
den Länder Postfach 45 , 1 2 0 1  Wien 

das Inst itut für Rechtswissenschaften , Technische Universi  ät 
Wien, Argent inierstraße 8 ,  1 0 14 Wien 

dem Vorsitz enden der Konferenz der unabhängigrn 
Verwaltungs senate , stotter , Kärnten 

AmI. Jänner 1 9 9 1  haben die unabhängigen Verwaltungssenat in 

den Ländern , die durch Art. 1 2 9  und Art. 1 2 9 a  und Art. 1 2 9  

B-VG i.d.F. der B-VG-Novel l e  1988 , BGBI. Nr. 685 , e ingeri 

wurden , ihre Tätigkeit aufgenommen. Gemäß Art. IX Abs. 2 

B-VG-Novel l e  1 988 , BGBI. Nr. 685 , waren a'nhängige Verfahr 

" die in diesem Bundesverfassungsgeset z  geregelte 

Angelegenheiten betreffen " , nach der bis dahin geltenden 

Rechtslage zu Ende zu führen. Das Verfahrensrecht für die 

unabhängigen Verwaltungssenate wurde gemäß Art. 1 2 9b Abs. 

B-VG i.V.m. Art. 1 1  Abs. 2 B-VG durch Bundesgesetz gerege . Es 

ergingen zu diesem Zweck Novel len zum EGVG , zum AVG und z 

vstG (BGBI. Nr. 3 5 6  bis 3 58/ 1 99 0 ) .  

Auf Grund der ersten Erfahrungen in der Praxis mit dem ne n 

Verfahrensrecht haben die unabhängigen Verwaltungssenate 

Reihe von Änderungsvorschlägen an das Bundeskanz leramt 

herangetragen. Inbesondere in Berücksichtigung dieser 

Anregungen hat das Bundeskanz leramt-Verfassungsdienst die 

beil iegenden Entwürfe für Novellen zum AVG und zum vstG 

ausgearbeitet. Dabei sol lten im Zusammenhang mit der 

beabs ichtigten Ergänzung bezügl ich des Verfahrens vor den 

unabhängigen Verwaltungs senaten auch einige Änderungen , d'e für 

a l le verwaltungsbehörden Anwendung f inden , durchgeführt w den. 

Es wird dazu im einzelnen auf die Erläuterungen zu den 

Entwürfen verwiesen. 

weiters wird der Entwurf e iner Novel le der zum I 
Verwaltungsvol lstreckungsgesetz 1 9 9 1  vorgelegt. Der Entwu t 
sieht die Anwendung des § 3 6  Abs. 3 vstG und vo� Teilen d $ 

§ 3 6  Abs. 1 vstG auch für jene Fäl l e  vor , in denen e ine 

Festnahme a l s  Vol lstreckungsmaßnahme gesetzt wird. 
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E n t w u r f 

eines 

Bundesgeset zes , mit dem das 

Allgemeine Verwa ltungsverfahrensgesetz 1 9 9 1  

geändert wird 

Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, BGBI. Nr . 5 1/ 1 9 9 1 ,  

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI . Nr . 8 66/ 19 9 2 , wird wie 

folgt geändert : 

1 .  § 18  Abs . 3 wird folgender neuer let zter Sat z angefügt : 

" E ine Zustimmung ist nicht erforderl ich, wenn der Empfänger 

eine Verwaltungsbehörde oder eine zur berufsmäßigen 

Parteienvertretung befugte Person ist . " 

2 .  § 1 8  Abs . 4, zweiter Sat z lautet : 

"An die Stelle der Unterschrift des Genehmigenden kann die 

Beglaubigung der Kanzlei treten , daß die Ausfertigung mit 

der nach Abs . 2 genehmigten Erledigung des betre ffenden 

Geschäftsstückes übereinstimmt . "  

3 .  § 53a Abs .  1 lautet : 

" §  53a . ( 1) Nichtamtl iche Sachverständige und 

nichtamt l i che Dolmetscher haben Anspruch auf Gebühren unter 

den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie 

Sachverständige ( Dolmetscher) im gericht l ichen Verfahren . 

Umfang und Höhe dieser Gebühren s ind von der Behörde , die 

den Sachverständigen oder Dolmetscher in Anspruch genommen 

oder die Beweisaufnahme veranlaßt hat , festzusetzen . Im 

Verfahren vor einer Kammer eines unabhängigen 

Verwaltungssenates obl iegt diese Festset zung dem nach den 

'? 
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landesrecht l ichen Vorschriften zuständigen Mitgl ied der 

Kammer . Die Auszahlung der Gebühren ist kostenfrei . 1I 

4 .  § 6 2  Abs .  2 lautet; 

11(2 )  Der Inhalt und die Verkündung eines mündl ichen 

Bescheides ist, wenn die Verkündung bei einer mündliche 

Verhandlung erfolgt, am Schluß der Verhandlungsschri ft, 

anderen Fällen, abgesehen vom Verfahren vor den unabhän 

VerwaltungS senaten , in e iner besonderen Niederschrift z 

beurkunden . Im Verfahren vor den unabhängigen 

Verwa ltungssenaten genügt zur Beurkundung der Verkündun in 

diesen Fäl l en e in Aktenvermerk . 1I 

5 .  § 6 3  Abs . 5 lautet : 

11 ( 5 )  Die Berufung ist von der Partei b innen e ines Mo ates 

bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid in erste 

Instanz erlassen hat . Die Frist beginnt für jede Partei m it 

der an sie erfolgten zustel lung der schri ftl ichen 

Ausfert igung des Bescheides, im Fal l  bloß mündl icher 

Verkündung mit dieser . Wird e ine Berufung bei der 

Berufungsbehörde eingebracht, so gilt dies a l s  rechtzei  

E inbringung . 1I 

6 .  § 64a Abs . 1 lautet : 

II§ 64a . ( 1 ) Die Behörde, die den Bescheid in erster 

Instanz erlassen hat, kann, wenn nur e ine der Parteien 

Berufung erhoben hat, aufgrund der Berufung und a l l fäl l' er 

weiterer Ermittlungen binnen zweier Monate nach E inlan 

der zuläss igen Berufung den von ihr erlassenen Beschei 

S inne des Berufungsbegehrens abändern, ergänzen oder 

aufheben ( Berufungsvorentscheidung ) . 11 

7 .  § 67c Abs . 3 lautet : 

11 ( 3 )  Beschwerden, die nicht den Anforderungen des A • 2 

entsprechen, sind zur Behebung der Mängel unter Anbera ung 
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e iner kurz en Frist zurückzustel len ; die Versäumung dieser 

Frist gilt als Zurückz iehung . "  

8 .  Die b isherigen § 67c Absätze 3 und 4 erhalten die 

Bez e ichnung " (4) " und " (5 ) " .  

9 .  § 67d Abs . 2 lautet : 

" ( 2) E ine Verhandlung kann unterbleiben , wenn alle  

Parteien ausdrückl ich darauf verz ichten. E in solcher 

Verz icht kann bis zum Beginn der mündl ichen Verhandlung 

erfolgen . Wenn die Verhandlung wege� einer noch ausstehenden 

Beweiserhebung vertagt wird , dann kann der Verz icht bis zum 

Beginn der fortgesetzten Verhandlung erklärt werden . Eine 

Verhandlung kann auch unterbleiben , wenn der mit Berufung 

bekämpfte Bescheid ein verfahrensrechtl icher Bescheid ist . 

Trotz des Verz ichtes der Parteien kann eine Verhandlung 

durchgeführt werden , wenn der unabhängige Verwaltungssenat 

es für erforderl ich erachtet. " 

10 . § 67g lautet : 

" §  67g . Der Bescheid ist samt den wesentl ichen Gründen 

öffentl ich zu verkünden . Überdies ist al len Parte ien e ine 

schriftl iche Ausfertigung zuzustel len . Wenn ke ine mündl iche 

Verhandlung stattgefunden hat , dann kann von der 

öffentl ichen Verkündung des Bescheides Abstand genommen 

werden , wenn die E ins ichtnahme in den Bescheid jedermann 

gewährleistet ist . Gleiches gilt , wenn die Beschlußfassung 

über den Bescheid nicht unmittelbar im Anschluß an die 

Verhandlung erfolgt und alle Parteien auf die Verkündung 

verz ichten . "  

1 1 . § 70 Abs . 3 lautet : 

" ( 3 )  Gegen die Ablehnung eines Antrages auf Wiederaufnahme 

steht dem Antragsteller das Recht der Berufufig an die im 

Instanzenzug übergeordnete Behörde , wenn aber in der Sache 

e ine Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat 

vorgesehen ist , an diesen zu . Gegen die Bewill igung oder 
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Verfügung der Wiederaufnahme ist e ine abgesonderte Beru 

nicht zUlässig . " 

12 . § 7 1  Abs . 6 l autet : 

" ( 6 )  D,ie Behörde kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung 

aufschiebende Wirkung beilegen . In Angelegenheiten , die in 

die Zuständigkeit einer Kammer fal len , entscheidet über den 

Antrag das nach den l andesrechtl ichen Vorschri ften 

zuständige Mitgl ied der Kammer . "  

13 . § 73 Abs . 3 l autet : 

11(3) Für die Oberbehörde beginnt die in Abs .  1 beze i  

Frist mit dem Tag des E inlangens des Antrages zu l aufen " 

14. § 7 6  Abs .  1 zweiter Satz l autet : 

"Al s Barauslagen gelten auch die Gebühren , die 

Sachverständigen und Dolmetschern zustehen , nicht jed 

die Gebühren , die Zeugeri und �eteil igten zustehen. " 

15 . Der bisherige Wortlaut des § 7 9b wird als  Abs .  1 

beze ichnet; als  Abs . 2 wird angefügt : 

I 

" ( 2 )  § 1 8  Abs. 3 letzter Satz , § 1 8  Abs . 4 zweiter Sa  �, 
§ 53a Abs .  1 ,  § 62 Abs . •  2 ,  § 63 Abs .  5 ,  § 64a Abs .  1 ,  § 67c 

Abs .  3 sowie die Bezeichnungen Abs .  4 und 5 ,  § 67d Abs .  f' 
§ 67g , § 7 0  Abs . 3 ,  § 7 1  Abs . 6 ,  § 73 Abs. 3 und § 7 6  I 

Abs . 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes 

Nr . . . .  / 1 9 9. treten mit . . .  in Kraft . .. 

e 
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V O R  B L A T T 

Problem :  

verfahrensmäßige Schwierigkeiten beim Voll zug der Vorschriften 

für das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten . 

Ziel : 

Beseitigung von Unklarheiten im Verfahrensrecht ( insbesondere 

der unabhängigen Verwaltungssenate) � Verfahrenserleichterungen 

für die unabhängigen Verwaltungssenate . 

Lösung : 

zuständigkeitsänderungen (von der Kammer auf e inzelne 

Mitgl ieder ) ,  Entfal l  der mündl ichen Verhandlung und der 

Verkündung in einzelnen Fäl len u. a . ;  Kl arstellungen allgemeiner 

Art; Entfall der Zustlmmungspfl icht be i Zustel lung mit 

Fernkop ie an Behörden; Harmonisierung des AVG und des vstG 

bezügl ich ,der Berufungsvorentsche idung . 

Alternativen : 

Beibehaltung der derzeitigen Rechtslage 

weitergehende Änderungen, die hins ichtl ich des Verfahrens 

vor den unabhängigen Verwaltungssenaten in praktischer 

H insicht denkbar, im Hinbl ick auf EMRK aber problematisch 

wären . 

Kosten : 

Da durchwegs Klarstellungen, Berein igungen und Erleichterungen 

vorgesehen werden, ist mit geringfügigen Kostensenkungen in der 

Vol l z iehung zu rechnen . 

EG-Konformität : 

Es bestehen keine spez ifischen EG-Vorschri ften für die 

Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Tei l  

Mit der B-VG-Nove l l e  1988, BGBI. Nr. 685, wurden die 

unabhängigen Verwaltungs senate in den Ländern als 

Kontrol l instanz für verwaltungsbehördl iche Ent s cheidungen 

die Z u ständigkeiten gemäß Art. 12 9 a  Abs. 1 B-VG) eingeri 

Die unabhängigen Verwaltungs senate haben ihre Tätigkeit 

entsprechend Art. IX Abs. 1 und 2 der B-VG-Novel l e  1988 m 

Beginn des Jahres 19 91 aufgenommen. 

Das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungs senaten w 

gemäß Art. 12 9b Abs. 5 B-VG durch Bundesgesetz geregelt. 

I(vgl. 

tet. 

� 

e 

ent sprechenden Regelungen wurden durch Novel len zum EGVG, Zum 

AVG und zum VStG ges chaffen (Bundesgesetze BGBI. 3 5 6  bis 

358/19 90). 

Ent sprechend den ersten Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit I n 

die Vors itzenden der unabhängigen Verwaltungs s enate im 

19 9 2  dem Bundes kanzleramt einen Katalog von Reformwünsch 

das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungs senaten vor 

b i l ateralen Gesprächen und aufgrund einer detai l l ierten 

Stellungnahme des Bundeskanzleramtes, zu der eine eingeh 

Antwort der Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungs sena 

erging, wurden die Reformvorstellungen präzisiert. Aufgru 

dieser Vorarbeiten wurde vom Bundeskanzleramt der vorlieg 

Entwurf au sgearbeitet. Er steht im Zusammenhang mit dem 

gleichzeitig vorgelegten Entwurf für ein Bundesgesetz, 

das Verwaltungs strafges etz 1991 geändert wird. 

Schwerpunkt beider Entwürfe ist die Ergänzung der 

Verfahrensvors chriften für das Verfahren vor den unabhäng 

Verwaltungs senaten. Dabei wurden viele der von den unabhä 

Verwaltungs senaten unterbreiteten Anregungen berücks ichti 

6 9 9 2V 
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H inbl ick auf § 24 vstG wirken s ich e ine Reihe der mit der 

vor l iegenden Novel le vorgeschlagenen Änderungen auch auf das 

Verwaltungsstrafverfahren aus. Darüber h inaus werden e inzelne 

Modi fikationen , die sich bei Prüfung der durch die Novel len des 

Jahres 1 9 90 geschaffenen Rechtslage als zweckmäßig erwiesen 

haben , vorgenommen ( im AVG etwa bezügl ich § 18  Abs. 4 und § 64 a 

AVG ) . Schließl ich werden im Verfahrensrecht die notwendigen 

Anpassungen an das EWR-Abkommen ( 4 60 BlgNR , XVI I I. GP ; 

Berücksichtigung der Dauer e ines Verfahrens vor dem 

EFTA-Gerichtshof im vstG) vorgenommen. 

Die Änderungen haben in einigen Fäl len n icht nur Bedeutung für 

das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten , sondern 

für a l le Verwaltungsbehörden (§ 18 Abs. 3 bezügl ich der 

übermittlung mit neuen techn ischen Mögl ichkeiten an Behörden 

und Parteienvertreter; § 63 Abs. 5 bezügl ich der E inbringung 

von Berufungen und die Berufungs frist ) . 

In § 18  Abs. 4 wird eine allgemein anwendbare Ergänzung 

h ins ichtlich der Möglichkeit der Begl aubigung bei der 

AUSfertigung von Erledigungen vorgenommen. Für die in § 1 8  

Abs. 2 AVG seit der Novelle 1990 vorgesehene Genehmigung ohne 

unterschrift , wenn siChergestellt ist , daß derjen ige , der die 

Genehmigung erteilt hat , auf andere We ise festgestel lt werden 

kann , wird ebenfalls  die Mögl ichkeit der Beglaubigung durch die 

Kan z l e i  ( die derzeit dem Wortlaut zu folge nur für den Fall der 

Genehmigung durch Unterschri ft gegeben ist. )  geschaffen. In 

Zukunft sol l sich die Beglaubigung darauf bez iehen , daß die 

Erledigung gemäß § 18 Abs. 2 genehmigt wurde. 

Die Novel le enthält somit im wesentl ichen folgende 

Neuregelungen : 

1 .  Änderungen und Ergänzungen der Regelungen für das Verfahren 

vor den unabhängigen Verwaltungssenaten im engeren S inn 

Zuständigkeit eines einzelnen Mitgl ieds für die 

Festsetzung der Gebühren der Dolmetscher und bei der 

Entscheidung über die Wiederaufnahme , 

• 
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Rückstel lung zur Verbesserung von Maßnahmenbeschwer 

auch be i inhaltlichen Mängeln, 

Entfal l der mündl ichen Verhandlung bei Bekämp fung 

ver fahrensrechtl icher Bescheide, 

Mögl ichkeit des Ver z ichts der Parteien auf eine mün iche 

Verkündung, wenn die Verkündung nicht unmittelbar i 

Anschluß an die Verhandlung erfolgt; 

2. a l lgemein anwendbare Änderungen bezügl ich 

der Zustellung mittel s Fernkopie an Behörden und 

Parteienvertreter ( Entfall des Erfordernisses der 

Zust immung) , 

der Beglaub igung ( Beglaubigung auch bei Genehmigung hne 

Unterschri ft) , 

der Fristwahrung bei Einbringung einer Beru fung bei 

der Behörde erster Instanz (§ 63 Abs. 5) , 

die Berufungsvorentscheidung; 

3. sonstige Änderungen ( Berücks ichtigung der unabhängigen 

Verwaltungssenate auch in § 70 Abs. 3 AVG, Streichung d 

nicht erforderl ichen Bezugnahme au f die unabhängigen 

Verwaltungssenate in § 73 Abs. 3 AVG) . 

Die vorgeschl agenen Neuregelungen sollen verfahrensrechtl i  

Erleichterungen, insbesondere im Verfahren vor den unabhän 

.verwaltungssenaten, bringen. Es sind daher keine zusät z l ic 

Kosten mit dem Voll zug der Vorschri ften verbunden . Angaben 

den Umfang der Einsparungen für den Fall der Umset zung der 

einz elnen Vorschläge der unabhängigen Verwaltungssenate l i  

der z e it nicht vor. Unter der Annahme, daß insbesondere die ie 

mündl iche Verhandlung und die Verkündung betreffenden 

Regelungen, aber etwa auch die Neugestaltung des § 51 vstG 

ze itmäßige Einsparungen ermögl ichen werden, ist unter der 
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gleichzeit igen Annahme, daß (derz eit )  etwa 10 000 Verfahren 

jährlich betroffen sind, österreichweit mit einern 

E insparungsef fekt von etwa 5 bis 10 Planstellen zu rechnen . 

Die Kompetenz des Bundes zur Er lassung der im Entwurf 

enthaltenen Bestimmungen ergibt sich aus Art . 1 1  Abs . 2 B-VG, 

soweit die Vorschr iften von allen Behörden anzuwenden s ind, aus 

Art . 1 2 9b Abs .  5 und Art . 1 1  Abs. 2 B-VG, sowe it es die 

Verfahrensvorschriften für das Ver fahren vor den unabhängigen 

Verwa ltungssenaten betr i fft .  

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 18 Abs .  3) : 

Die Zustel lung behördl icher Erledigungen mit neuen technischen 

Mögl ichkeiten ist seit der Novelle des Jahres 1 9 90 möglich, 

wenn e ine entsprechende Verordnung der Bundesregierung ergangen 

ist . Aus datenschutzrechtl ichen Gründen wurde zudem vorgesehen, 

daß die übermittlung nur zulässig ist, wenn ihr der Empfänger 

für das Verfahren, in dem die Erledigung ergeht, ausdrückl ich 

und schr i ftl ich zugest immt hat (vgl . auch § 2 der 

Telekop ie-Verordnung, BGBl . Nr . 1 10/ 1 9 9 1 ) . 

Hintergrund d ieser Regelung ist, daß in § 18  AVG nicht zwingend 

vorgesehen ist, daß das Emp fangsgerät in der E influßsphäre des 

Empfängers stehen muß . Es ist auch der Fal l  denkbar, daß jemand 

durch Übereinkunft mit einern Dr itten die Zustel lung von 

Erl ed igungen mittel s'Fernkop ie an ihn dadurch s icherstel lt, daß 

ihm die an das Emp fangsgerät des Dritten übermittelten, für ihn 

best immten Erledigungen ausgefolgt werden . Im Hinbl ick auf die  

in  der Verordnungserrnächtigung des § 18 Abs .  3 AVG enthaltenen 

Determinante der Bedachtnahme auf die "Er forderni sse des 

Datenschutzes" wurde auch § 7 der Telekop ie-Verordnung 

formul iert . 
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Da die oben dargestellten datenschut zrechtl ichen Bedenken 

nicht eingrei fen, wenn eine Übermittlung an Behörden erfo 

( die ö ffentl ich Bediensteten s ind zur'Amtsverschwiegenhei 

verp fl ichtet, die Behandlung der eingehenden Sendungen 

durch Vorschri ften über den internen Geschäftsablauf g 

oder der Emp fänger eine zur berufsmäß igen Parteienvert 

befugte Person ist, wird für diese übermittlungen eine 

von der zustimmungsp flicht normiert . Auf diese Weise soll 

Verfahren der Verwaltungsbehörden erleichtert werden . 

Zu Z 2 (§  1 8  Abs . 4 ) : 

Gemäß § 18  Abs . 4 ist eine Beglaubigung durch die Kanzlei 

derz eit nur dah ingehend möglich, daß die Ausfert igung mit 

Erledigung des betreffenden Geschäftsstücks übereinstimmt 

das Geschäftsstück die eigenhänd ig beigeset zte Genehmigung 

aufwe ist . 

Da gemäß § 18  Abs . 2 die Genehmigung auch auf andere Weise als 

durch Unterschri ft erfolgen kann, sofern s ichergestellt i s  , 

daß derjenige, der· die Genehmigung erteilt hat, auf andere 

Weise festgestellt werden kann, wäre auch für den Fall 

vor zusorgen, in dem von dieser Möglichkeit Gebrauch gemach 

wird . Wird etwa die Genehmigung au f elektronische Weise 

festgehalten ( Eingabe eines bestimmten Kennworts oder 

die für die Kanzlei klarstellen, daß der in einem Dokument 

enthaltene Text vom zuständ igen Organwalter approbiert 

so wäre nach der derzeitigen Rechtslage eine Beglaubigung 

Abs .  4 bei wörtl icher Auslegung nicht mögl ich, da nicht 

bestätigt werden kann, daß eine unterschriebene Erledigung 

Akt einliegt . Die Ergänzung soll sicherstellen, daß eine 

Beglaubigung in jedem der nach Abs .  2 zuläss igen Fälle erf 

kann . Die Beglaubigung erstreckt sich soh in in Hinkunft da 

daß entweder eine unterschriebene Erled igung im Akt 

oder aber eine der sonstigen in Abs .  2 für zuläss ig erkl 

Genehmigungen vorl iegt . 

Bei Gesetzwerdung der vorl iegenden Best immung wäre auch 

Beglaubigungsverordnung, BGB1 . Nr . 445/ 1 925 anzupassen . 
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Zu Z 3 ( §  5 3 a  Abs. 1 ) :  

Die Zuständigkeit zur Festset zung der Sachverständigen- und 

Dolmetschergebühren sol l im Verfahren vor einer Kammer des 

unabhängigen Verwaltungssenates einem einzelnen M itgl ied der 

Kammer zukommen .  

Zu Z 4 (§  62 Abs. 2 ) :  

Die Bescheide der unabhängigen Verwaltungssenate s ind gemäß 

§ 67g AVG stets mündl ich zu verkünden. Obwohl gemäß § 67g 

zweiter Satz AVG jede Partei ( jedenfal ls) eine schriftl iche 
.; 

Ausfert igung zuzustel len ist , ist aufgrund einer entsprechenden 

KlarsteI lung in den Erläuterungen zur Novel l e  

BGBl . Nr. 3 57/1990 ( 10 8 9  BlgNR , XVI I. GP ,  14) davon auszugehen , 

daß § 62 Abs. 2 AVG grundsätz l ich im Verfahren vor den 

unabhängigen Verwaltungssenaten gilt. Im Hinb l ick auf das 

Erfordernis der Zustel lung einer schriftl ichen Ausfertigung , 

die in jenen Fällen , in denen die Verkündung nicht unmittelbar 

im Anschluß an die Verhandlung ("bei einer mündl i chen 

Verhandlung") erfolgt , in der Regel zum Zeitpunkt der 

Verkündung bereits vorl iegen wird und überdies durch deren 

zustel lung der dokumentarische Zweck , den ansonst die 

Beurkundung erfüllt , ebenfal ls erreicht wird , wird für das 

Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten vorgesehen , 

daß die Beurkundung der Verkündung ausreicht; eine Beurkundung 

des Inhalts ist nicht erforderl ich. Hinsichtl ich der Form der 

Beurkundung wird anstel le der sonst erforderl ichen 

Niederschrift die Anlegung eines Aktenvermerkes ( §  1 6) 

vorgesehen. Zu betonen ist , daß sich die Ausnahmeregelung (" in 

diesen Fällen") nur auf die zweite in § 62 Abs. 2 ( nunmehr: 

erster Satz) geregelte Fal lgruppe bez ieht. Wenn der Bescheid 

"bei einer mündl ichen Verhandlung" ( also im unmittelbaren 

Anschluß an die Verhandlung) verkündet wird , ist auch im 

Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten der I nhalt 

des Bescheides ( in der N iederschrift über die Verhandlung) zu 

beurkunden (vgl. für das Verwaltungsstrafverfahren auch § 5 1h 

Abs . 5 und 6 vstG in der Fassung des gleichzeit ig vorgelegten 

Entwurfes einer Novel l e  zum vstG) . 
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Zu Z 5 ( §  6 3  Abs . 5 ) :  

Mit der Novel l e  zum AVG des Jahres 1 9 90 , BGBI . Nr. 3 5 7 , 

§ 6 3  Abs . 5 AVG dah ingehend geändert, daß die E inbringung 

Berufung auch bei der Berufungsbehörde möglich ist . 

Die Regelung hat wegen der mit ihr verbundenen 

Probleme und der 
·
s ich aus ihr ergebenden schwierigen 

Rechtsfragen ke ine gute Aufnahme gefunden. Offen ist 

der derzeit igen Rechtslage, bei welcher Behörde e in An 

Wiedereinsetzung in den vorigen stand im Fal l e  der Versäuul��JI4 

der Berufungsfrist einzubringen ist und wer zuständig 

diesen Antrag zu entscheiden (vgl. § 71 Abs. 2 und 4, 

darauf abstel len, bei welcher Behörde die versäumte Handl 

vorzunehmen war) . 

Da der Grund für die 1990 vorgenommene Änderung des § 63  

AVG das Bestreben war, das Ris iko der Parteien bezügl ich 

Versäumung der Berufungs frist in jenen Fäl l en herabzusetz 

denen die Berufung - nach der früheren Rechtslage : 

verfehlterweise - bei der Berufungsbehörde direkt ei 

wurde, zeigt sich, daß das damals angestrebte Z iel auch 

andere We ise erreicht werden kann. Durch die vorgeschl 

Änderung sol l  die Fristversäumung in den dargestel lten 

ausgeschlossen werden. Da durch den neuen letzten Sat z  

sichergestellt wäre, daß d i e  irrtüml iche E inbringung bei 

Berufungsbehörde nicht zur Fristversäumung führt, kann die 

Einbringungsregelung in § 63 Abs. 5 AVG wiederum in der bi  

1 9 90 geltenden Fassung hergestellt werden . Dadurch erübri 

sich die angeschnittene dogmat ische Frage des Verhältnisse zu 

§ 7 1  AVG, aber auch jene nach dem Verhältnis zu 

e ine Berufungsvorentsche idung möglich, wenn die Berufung 

bei der Berufungsbehörde eingebracht wird?) . Auch die 

praktischen Probleme, die mit der derzeit igen Regelung 

verbunden sind, erübrigen sich mit der vorgeschl agenen. Lös 

Die untersch ied l ichen Berufungsfristen in AVG und BAO 

schon versch iedentl ich Anlaß für Krit ik. So hat etwa auch ie 

Volksanwaltschaft, ausgehend von einer Anregung des 
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Landesvolksanwalts für Vorarlberg, dringend die Angleichung der 

Rechtsmittelfr isten empfohlen. Es wird daher wie in der BAO die 

Rechtsmittelfrist mit einem Monat festgeset zt. 

Zu Z 6 (§ 64 a ) :  

Durch die gleichzeit ige Einführung der Berufungsvorentscheidung 

sowohl im AVG ( §  64 a) als auch im vstG ( §  5 1b) ist die Frage 

nach dem Verhältnis der be iden Best immungen zueinander 

aufgetreten . Da sich die doppelte Regelung im wesent l i chen aus 

der Entstehungsgeschichte der Bestimmungen erkl ärt ( §  5 1b vstG 

war in der Regierungsvorlage für eine Novel le zum vstG , 

1090 BlgNR , XVI I . GP, enthalten, § 64 a AVG entstand im Zuge der 

parlamentar ischen Beratungen über die Vorlagen der 

Bundesregierung, wobei im Hinbl ick auf den Ablauf der 

parlamentar ischen Beratungen ke ine überarbeitung in 

leg istischer S icht, die die Harmonis ierung s icherstel l en hätte 

können, mögl ich war) , ist eine Zusammenfassung .der beiden 

Bestimmungen geboten . § 64 a AVG sol l die Grundlage für die 

Berufungsvorentscheidung sowohl im Verfahren nach AVG a ls auch 

im Verfahren nach vstG bilden. 

Dabei sollen auch Unklarheiten, die sich bei der Auslegung des 

§ 64 a AVG ergeben haben , beseit igt werden . S o  wird ausdrücklich 

vorgesehen , daß eine Berufungsvorentscheidung nur zulässig ist , 

wenn nur eine Partei Berufung erhoben hat. Damit ergibt s i ch 

für das Verfahren nach vstG e ine Änderung der Rechtsl age , da 

eine Berufungsvorentscheidung nach dem Wortlaut des § 5 1b vstG 

b is lang auch im Fa l le - gegenläufiger - Berufungen 

verschiedener Parte ien mögl ich wäre. Da in derart igen Fäl l en 

von der Gegenpartei jedenfal ls ein Vorlageantrag gestel lt 

werden dürfte, wenn über die Berufung der anderen Partei in  

deren S inn entschieden wird, erscheint die Erlassung einer 

Berufungsvorentsche idung bei dieser Verfahrenskonstellat ion 

nicht verfahrensökonomisch. Die durch die Zusammenfassung des 

§ 5 1b vstG mit § 64 a AVG eintretende Änderung der Rechtslage 

erscheint somit zweckmäßig . Die Aussage in § 5 1b vstG, daß die 

Abänderung nicht zum Nachteil des Beschuldigten erfolgen darf , 

wenn nur dieser Berufung erhoben hat, erübrigt sic� , da im Fall 
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der Berufung einer anderen Partei eine Berufungsvorentsche ... ..... ...... L'-t 

unzulässig ist . 

Bei der Neufassung wird h ins ichtl ich des Beginns des Laufs �er 

Zweimonatsfrist auf das Einlangen bei der Behörde erster 

Instanz ( der Einbringungsbehörde) abgestel lt . Damit sol l en 

Unklarheiten , wie sie aufgrund der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofs zum Begriff "Einbringung" in § 5 1  

Abs . 5 a F  vstG entstanden sind , zu dem der 

Verwaltungsgerichtshof die Auffassung vertrat , daß es auch bei 

§ 51 Abs . 5 vstG auf das Einlangen ankomme , vermieden hi 

(vgl . VWSlg . 1 1 . 790 A/ 19 8 5 ,  VwGH 20 . 3 . 1 9 8 6 , 8 5/02/0277 , 

9 . 7 . 1 9 8 7 , 87/02/009 6) . Auch wenn die Au ffassung des 

Verwaltungsgerichtshofs in der Lehr� nicht geteilt wird 

Walter - Mayer,  Grundriß des österreich ischen 

verwaltungsverfahrensrechts5 , Rz 9 3 5 ,  Hauer - Leukauf ,  

Handbuch , 1022 , und Winkelhofer , Säumn is von 

Verwaltungsbehörden , 1 3 9 f) wird im H inbl ick auf prakt ische 

überlegungen , die auch der diesbezügl ichen Anregung der 

unabhängigen Verwaltungssenate zugrunde l iegen dürften , 

auf das E in l angen abgestel lt . 

Da § 64a AVG kün ft ig auch die Grundl age für 

Berufungsvorentscheidungen im Verwaltungsstrafverfahren 

1. 

sol l , wäre kün ftig kl argestel lt ,  daß in Verwaltungsstraf�y.�� .• =. 

auch über die Fäl l e  der Berufung gegen das Stra ferkenntnis 

h inaus eine Berufungsvorentscheidung zuläss ig ist . 

Die Formul ierung .h insichtl ich der Entscheidungsbefugn is de 

Behörde erster Instanz wird nicht geändert . Angesichts des 

Wortlauts " im S inne des Berufungsbegehrens abändern . . .  " 

übrigens kein Zwei fel daran bestehen , daß dem Berufungsb 

auch bloß tei lwe ise entsprochen werden kann , da auch eine 

solche Entscheidung " im S inne" des Berufungsbegehrens ist . 

Zu Z 7 und 8 (§  67c Abs . 3) : 

Gemäß § 67c Abs . 2 AVG hat die Beschwerde wegen der Au "" 

unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt eine Reihe inhaltl cher 

Erfordernisse zu enthalten . 
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Fehlt e ines dieser Erfordernisse , kann die Beschwerde nicht 

gemäß § 13 Abs . 3 AVG zur Verbesserung zurückgestel lt werden , 

da sich § 1 3  Abs . 3 AVG nur auf Formerfordernisse erstreckt 

(vgl . Walter - Mayer , Grundriß des österreich ischen 

verwaltungsverfahrensrechts5 , Rz 548/ 22 und Rz 1 60 ,  mit 

Judikaturnachweisen) . Es wird daher - wie dies auch in dem für 

die Maßnahmebeschwerden früher im Verfahren vor dem 

Verwaltungsgerichtshof anwendbaren § 34 Abs . 2 VwGG vorgesehen 

ist - auch die Mögl ichke it eines Verbesserungsauftrages bei 

inhaltl ichen Mängeln geschaffen (vgl. auch § 88 Abs. 5 des 

Sicherheitspol i z eigesetzes ,  BGBl . Nr. 566/ 1 9 9 1) . 

Zu Z 9 ( §  67d Abs. 2): 

Es soll die Mögl ichke it geschaffen werden , daß die mündl iche 

Verhandlung bei Berufungen gegen verfahrensrechtl iche Bescheide 

- jedenfalls im Einzelfall - entfal len kann . 

Die unabhängigen Verwaltungssenate haben im Hinbl ick auf ihre 

Erfahrungen in der Praxis vorgeschlagen , einen Ver z icht auf die 

mündl iche Verhandlung auch für Fäl le zuzulassen , in denen sich 

in e iner mündl ichen Verhandlung die Notwendigkeit der Ergänzung 

des Ermittlungsverfahrens durch eine Bewe iserhebung , die nicht 

sofort mögl ich ist , ergibt und aus diesem Grund eine Vertagung 

erforderl ich wird. Der Ver z icht sol lte sich auf die Abhaltung 

der weiteren mündlichen Verhandlung bez iehen können . Dieser 

Anregung soll durch die vorl iegende Ergänzung Rechnung getragen 

werden . 

Zu Z 10 ( §  67gl: 

Im Hinbl ick darauf , daß eine gesonderte Verkündung des 

Bescheids einen Verwaltungsaufwand verursacht , dem auf der 

anderen seite kein wesentl icher vorteil für die Partei 

gegenübersteht , haben die unabhängigen Verwaltungssenate 

angeregt , daß Mögl ichkeiten geschaffen werden , in bestimmten 

Fäl l en von einer Verkündung Abstand zu nehmen . Da gesonderte 

Verkündungstagsatzungen nach den Erfahrungen der unabhängigen 
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Verwaltungssenate von den Parteien nicht besucht werden, 

über Anregung der Verwaltungssenate für den Fal l, daß die 

Beschlußfassung über den Bescheid nicht unmittelbar im 

an die Verhandlung erfolgt (sodaß die Verkündung erst spä 

erfolgen könnte ) , die Mögl ichkeit des Verz ichts der Parte 

auf die Verkündung gescha ffen. Diese Regelung sol l auch d 

Vereinbarkeit mit der EMRK sichern. 

Zu Z 1 1  (§  70 Abs. 3 ) :  

I n  Angleichung an die anläßl ich der Novelle zum AVG im 

1 9 90 gepflogene Prax is, in al len Fäl len, in denen auch e 

Entsche idung des unabhängigen Verwaltungssenats mögl ich i 

den unabhängigen Verwaltungssenat auch in der 

wird auch in § 70 Abs. 3 auf den Fal l Bedacht genommen, 

der Sache , in der der Wiederaufnahmeantrag gestel lt wu�de 

unabhängige Verwaltungssenat zuständig sein kann. Es ha 

sich somit nur um eine redaktionelle Ergänzung. 

Zu Z 12 ( §  7 1  Abs. 6 ) :  

Die unabhängigen Verwaltungssenate haben darauf hingewies . ,  

daß es nicht ökonomisch sei, die Entscheidung über die 

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung für Anträge auf 

Wiedereinsetzung durch die Kammer treffen zu lassen. Es 

daher (wie etwa im Fal le des § 5 1 a  und des § 5 3 a )  die 

Zuständigkeit des e inzelnen M itglieds der Kammer ( die ko t 

durch das Organisationsgeset z  des Landes fest zul egen ist ) 

vorgesehen. 

Zu Z 1 3  (§ 73 Abs. 3 ) :  

Im Zuge der Novel l e  des Jahres 1 9 90 wurde im Hinbl ick auf ie 

oben dargestel lte Überlegung, in Fäl len, in denen auch ei 

Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate in 

kommt, diese auch in der Norm anzuführen, auch in § 7 3  

auf die unabhängigen Verwaltungssenate hingewiesen. Da 

die Anordnung des § 7 3  Abs. 3 nur für Behörden gi lt, 

deren Säumnis auch Devolut ionsantrag gemäß § 73 Abs. 2 

3 

ch 
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gestellt werden kann , ist die Nennung der unabhängigen 

Verwaltungssenate im vorl iegenden Zusammenhang unzutref fend . 

s ie entfällt daher . Für den Fal l  der Säumnis der obersten 

anrufbaren Behörde ergibt sich der Rechtsschutz und die Frist , 

ab der das Rechtsmittel ergri ffen werden kann, aus § 27 VwGG . 

Zu Z 14 (§ 7 6  Abs . 1 ) :  

Bei der Novelle des Jahres 1 9 90 wurden - zum Untersch ied von 

der Novel le des Jahres 1 9 8 2  - die neu eingeführten Gebühren 

(für Zeugen und Beteil igte)  nicht in § 7 6  Abs. 1 ausdrückl ich 

als  zu den Barauslagen zählend ange führt . Dies erfolgte bewußt 

im H inbl ick darauf , daß dem Beschuldigten nicht zusät z l iche 

Kosten auferlegt werden sol lten . Es haben sich jedoch Zweifel 

ergeben , ob der diesbezügliche gesetzgeberische Wil l e  durch 

dieses Schweigen ausreichenden Ausdruck gefunden hat , zumal der 

Gesetzgeber in § 7 6  Abs . 5 in der finanzausgleichsrechtl ichen 

Bestimmung die Zeugen� und Beteil igtengebühren im 

systemat ischen Zusammenhang mit den Gebühren der 

Sachverständigen und Dolmetscher geregelt hat. 

Es wurde daher eine KlarsteI lung angeregt, die mit der 

vorl iegenden Entwurfsbestimmung angestrebt wird .  

Zu Z 1 5  (§  7 9b Abs .  2 ) : 

Die Bestimmung enthält - entsprechend Richtl inie 41 der 

Legist ischen Richtl inien 1 9 90 - die Inkrafttretensregelung . 
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Entwurf 

eines 

Bundesgesetzes , mit dem das. 

Verwaltungsstrafgesetz 1 9 9 1  

geändert wird 

Der National rat hat beschlossen: 

Das Verwaltungsstrafgesetz 199 1, BGBl . Nr . 52, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl . Nr. 8 67/ 1 9 9 2, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 3 1  Abs . 3 letzter Satz lautet: 

" Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof , 

dem Verwaltungsgerichtshof oder dem EFTA-Gerichtshof sowie 

Zeiten, während deren die Strafvol l streckung unzulässig , 

ausgesetzt , aufgeschoben oder unterbrochen war ,  s ind nicht 

einzurechnen . "  

2 .  § 4 4  Abs . 1 Z 2 lautet: 

"2. den Vor- und Fami liennamen, zeit und Ort "der Geburt , 

die Staatsangehörigke it, die Beschäftigung und den 

Wohnort des Beschuldigten; " 

3 .  § 4 8  Abs. 1 Z 2 lautet: 

" 2 .  Vor- und Famil ienname sowie Wohnort des 

Beschuldigten; " 
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4 .  § 4 9 a  Abs . 6 lautet : 

n(6) Die Anonymverfügung ist keine Vert'olgungshandl 

Gegen sie  ist kein Rechtsmittel zUlässig . Sie  wird 

gegenstandsl os ,  wenn nicht binnen eines Monates ab dem 

ihrer Aus fert igung die E inzahlung des Strafbetrages mit 

Bel eges ( Abs . 4 )  erfolgt . Die Frist ist gewahrt , wenn 

Strafbetrag innerhalb der Frist dem auf dem Beleg 

angegebenen Konto gutgeschrieben wird . Ist die 

Anonymverfügung gegenstandslos geworden , so hat die 

gemäß § 34 vorzugehen . Das Verfahren ist jedoch 

einzustel l en , wenn nach Ablauf eines Monates , aber bis 

Vernehmung des Beschuldigten oder dem E inlangen seiner 

Rechtfert igung der Strafbetrag mit dem Beleg e ingezah lt 

oder wenn sich bis zu diesem Termin ergibt , daß der Be 

ohne Beleg einbez ahlt wurde . E ine Rückz ahlung des· 

e inbe z ah lten Strafbetrags findet in diesem Fal l nicht 

5 .  § 4 9 a  Abs . 7 entfällt . 

6. § 4 9 a  Abs . 9 lautet : 

n ( 9 )  Wenn das Strafverfahren nicht gemäß Abs . 6 
eingestel lt wurde , so s ind. Beträge , die nach Abl auf n 

Abs . 6 genannten Fristen oder nicht mittels Beleges 4 )  

bezah lt wurden zurückzuzahlen oder anzurechnen , wenn 

Beschuldigte die Zah lung im Zuge des 

verwaltungsstrafverfahrens nachweist . "  

7 .  § 50 Abs . 6 und 7 lauten : 

n(6) Gegen die Organstrafverfügung ist kein Recht 

. zUlässig . Verweigert der Beanstand�te die Zahlung des 

Strafbetrages oder die Entgegennahme des Beleges (Abs . 

so ist die Organstrafverfügung gegenstandslos . Die 

Unterlassung der Einzah lung mittels Beleges ( Abs . 2 )  b 

einer Frist von einem Monat gilt als verweigerung der 

Zahlung des Stra fbetrages ; der Lauf der Frist beginnt 

Ablauf des Tages , an dem der Beleg am Tatort hinterla 
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oder dem Täter übergeben wurde; die Frist ist gewahrt, wenn 

der Stra fbetrag innerhalb der Frist auf dem Beleg 

angegebenen Konto gutgeschrieben wird. Im .Fall der 

Verweigerung der Zahlung des Strafbetrages oder der 

Entgegennahme des Beleges (Abs. 2 )  ist die Anzeige an die 

Behörde zu erstatten . 

( 7 )  Wirtt der Strafbetrag nach Ablauf der in Abs. 6 

bezeichneten Frist oder nicht mittels Bel eges (Abs. 2) 
bezahlt, ist das Strafverfahren, wenn die Zahlung bis zur 

Vernehmung des Beschuldigten oder zum Einlangen seiner 

Rechtfert igung erfolgt oder die ohne Beleg erfolgte Zahlung 

bis dah in bekannt wird, einzustel len; in al len übrigen 

Fäl l en ist der Strafbetrag, weist der Beschuldigte die 

Zahlung im Strafverfahren nach, zurückzuzahlen oder 

anzurechnen . "  

8 .  § 5 1  Abs . 1 lautet : 

" ( 1 )  Im Verwaltungsstrafver fahren steht den Parteien das 

Recht der Berufung an jenen unabhängigen Verwaltungssenat 

zu, der in dem Land eingerichtet ist, in dem die Behörde 

erster Instanz ihren sitz hat. " 

9 .  § 5 1  Abs . 3 lautet : 

" (3 )  Die Berufung kann auch mündlich eingebracht werden . 

Die Behörde hat die Gründe für die Berufungserhebung in der 

Niederschr i ft festzuhalten." 

10 . § 5 1  Abs . 7 lautet : 

" ( 7 )  Wird eine Berufungsentscheidung nicht innerhalb von 

15 Monaten ab der Einbringung der Berufung erlassen, so 

gilt der angefochtene Bescheid als aufgehoben und das 

Verfahren ist e inzustellen . Dies gilt nicht in Sachen, in 

denen nicht nur der Beschuldigte das Recht der Berufung 

hat . Die zeit eines Verfahrens vor dem 

Verfassungsger ichtshof oder dem EFTA-Gerichtshof ist nicht 

in diese Frist einzurechnen. " 
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1 1 . § 5 1b wird aufgehoben. 

1 2 . § 5 1 e  Abs . 2 und 3 l auten : 

" ( 2 )  Wenn in der Berufung ausdrücklich nur eine 

unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird oder 

die Berufung nur gegen die Höhe der Strafe richtet 

bekämpften Bescheid eine 3 000 S nicht übersteigende 

Geldstrafe verhängt wurde , dann ist eine Verhandlung 

dann anzuberaumen , wenn eine Partei dies ausdrücklich 

verlangt . 

im 

( 3 )  Von der Verhandlung kann abgesehen werden , wen 

Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher 

Verzicht kann bis zum Beginn der Verhandlung erfolgen . Wenn 

die Verhandlung wegen einer noch ausstehenden 

Beweiserhebung vertagt wird , dann kann der Verzicht b zum 

Beginn der fortgesetzten Verhandlung erklärt werden." 

13 . § 5 1h Abs . 3 lautet : 

" ( 3 )  Nach Schluß der Beweisaufnahme ist den Parte 

Gel egenheit zu ihren Schlußaus führungen zu geben. Dem 

Beschuldigten steht das Recht der letzten Äußerung zu . 

Niederschriften im Verfahren vor den unabhängigen 

Verwaltungssenaten bedür fen nicht der Unterschrift d 

Zeugen . "  

14 . § 5 1h Abs. 4 lautet : 

" ( 4) Hierauf ist die Verhandlung zu sch ließen. Im 

Verfahren vor einer Kammer zieht sich diese zur Bera 

und Abstimmung zurück. Der Bescheid 

Gründe sind nach Möglichkeit sofort zu beschl ießen 

verkünden . "  

n 

317/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)26 von 70

www.parlament.gv.at



- 5 -

15 . § 5 1h werden folgende Abs . 5 und 6 angefügt: 

" ( 5 )  Wird der Bescheid unmittelbar nach Schluß der 

Verhandlung oder im Verfahren vor einer ·Kammer unmittelbar 

nach der Beratung im Anschluß an die münd liche Verhandlung 

verkündet , so kann die Niederschrift über die Verhandlung 

durch e inen vom M itglied des unabhängigen 

Verwaltungssenates , im Verfahren vor einer Kammer von deren 

Vorsitz enden zu unterschreibenden Vermerk ersetzt werden , 

der l edigl ich die Namen der Parteien, ihrer Vertreter und 

der vernommenen Zeugen und Sachverständigen enthält . Die 

Parteien können binnen eines Monates nach Verkündung die 

Herstel lung der Niederschrift und die Zustel lung einer 

Abschri ft verlangen . 

( 6) Unter den in Abs . 5 genannten Voraussetzungen kann 

das Straferkenntnis in gekürzter Form ausgefert igt werden . 

Die gekürzte Aus fert igung hat zu entha lten: 

1 .  die Bezeichnung des unabhängigen Verwa ltungssenates 

und die Namen der bei der Entscheidung anwesenden 

M itgl ieder , gegebenenfal ls den Namen des 

Pr ivatanklägers und des Privatbeteiligten , 

2 .  den Vor- und Fam i l iennamen, Tag und Ort der Geburt , 

die Staatsangehörigkeit, die Beschäftigung und den 

Wohnort des Beschuldigten, 

3. den Tag der mündl ichen Verhandlung, 

4 .  den Spruch gemäß § 44a , 

5 .  eine Begründung für die Berufungsentscheidung 

einsch l ießlich der für die Strafbemessung maßgebenden 

Umstände in Schlagworten . u  

1 6 . § 5 1 i  l autet : 

U§  5 1 i .  Wenn eine Verhandlung durchgeführt wurde , ist 

bei der Fäl lung des Erkenntnisses nur auf das Rücks icht zu 
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nehmen , was in d ieser Verhandlung vorgekommen ist . A 

Aktenstücke ist nur insoweit Rücksicht zu nehmen , 

bei der Verhandlung verlesen wurden , es sei denn , 

Beschuldigte hätte darauf verz ichtet , oder soweit 

um Beweiserhebungen handelt , auf deren Erörterung 

§ 5 1 e  Abs . 3 dritter Sat z  verz ichtet wurde . "  

17. Vor der Überschrift zu § 5 2  wird eingefügt : 

" 6 . Abschnitt : Sonstige Abänderung von Bescheiden" 

18 . Vor § 5 2a wird folgende Überschrift eingefügt : 

"Amtswegige Aufhebung rechtskräftiger Bescheide" 

1 9 . § 53b Abs . 2 wird folgender let zter Sat z  angefügt : 

.. § 3 6  Abs . 1 zweiter Sat z  und § 3 6  Abs . 3 sind anzu 

20 . Der bisherige Wortlaut des § 6 6b erhält die Bez eichn 

Abs . 1 ;  als Abs . 2 und 3 wird angefügt : 

" ( 2 )  § 3 1  Abs . 3 let zter Sat z , § 44 Abs . 1 Z 2, § 

Abs . 1 Z 2, § 4 9a Abs . 6 und 9 ,  § 50  Abs . 6 und 

Abs . 1 ,  3 und 7, § 5 1e Abs . 2 und 3 ,  § 5 1h Abs . 3 

§ 5 1 i , die Überschri ften vor der Überschri ft zu § 52 

vor § 52 .a und § 53b Abs . 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr . ·  . . .  / 1 9 9 . treten mit . . . . in 

( 3 )  § 4 9a Abs . 7 und § 5 1b treten mit Abl auf des • •  

außer Kraft . Verfahren , in denen die Berufung bis zum 

erhoben wird , s ind nach der bis zu diesem Tag geltend 

Rechtsl age zu Ende zu führen . § 4 9 a  und § 50  in 

vor dem Bundesgesetz BGBI . Nr . .  � . / 1 9 9 . sind in Verf 

weiter anzuwenden , in denen die Anonymverfügung bis 

ausgestellt wurde oder die Stra fverfügung bis zum . . .  

zugestellt wurde . "  

" 
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Vorblatt 

Problem :  

Schwierigkeiten beim Vol l zug der Vorschriften für das Verfahren 

vor den unabhängigen Verwaltungssenaten. 

ziel : 

Beseitigung von Unklarheiten im Verfahrensrecht ( insbesondere 

der unabhängigen Verwaltungssenate ) , Verfahrenserleichterungen 

für die unabhängigen Verwaltungssenate. Entschärfun� der 

Probl ematik , daß Anonymverfügungen und Organstrafverfügungen 

binnen vier Wochen (bzw. zwe i Wochen ) und mittels des 

Originalbelegs einzuzahl en sind. 

Lösung : 

Ergänzungen der Verfahrensbestimmungen für das Verfahren vor 

den unabhängigen Verwaltungssenaten ; E inführung der 

Berücks ichtigung verspäteter oder nicht mittels Beleg erfolgter 

E inzahlungen von Anonymverfügungen und Organstrafverfügungen 

unter bestimmten Voraussetzungen. 

Alternativen : 

Beibehaltung der derzeitigen Rechtslage 

weitergehende Änderungen , die hinsichtlich des Verfahrens 

vor den unabhängigen Verwaltungssenaten in prakt ischer 

H ins icht denkbar,  im Hinbl ick auf EMRK aber problematisch 

wären. 

Kosten : 

Da durchwegs Klarsteilungen , Bereinigungen und Erleichterungen 

vorgesehen werden , ist mit geringfügigen Kostensenkungen in der 

Vol l z iehung zu rechnen. 
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EG-Konformität : 

Es bestehen keine spe z i f ischen EG-Vorschriften für die 

Ausgesta ltung des Verwa ltungsstrafverfahrens . 
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Erl äuterungen 

Al lgemeiner Teil 

Der vorliegende Entwurf einer Novelle zum vstG steht im 

Zusammenhang mit dem gleich ze itig vorgelegten Entwurf zu einer 

Novelle  des AVG ,  mit welcher Anregungen der unabhängigen 

Verwaltungssenate umgesetzt werden sollen. 

Es wird daher hins ichtlich der al lgemeinen Überlegungen auf den 

a l lgemeinen Teil der Erläuterungen zur gleichzeitig vorgelegten 

Novelle  zum AVG verwiesen. 

Auch in dem vorliegenden Entwurf einer Novelle zum 

Verwaltungsstra fgesetz werden darüber hinaus al lgeme ine 

Änderungen und Anpassungen vorgenommen , wie z . B . die 

Berücksichtigung der Zeit eines Verfahrens vor dem 

EFTA-Gerichtshof bei den Fristen gemäß § 3 1  Abs . 3 und § 5 1  

Abs . 7, sowie die Berücksichtigung des Verfahrens vor dem 

Verfassungsgerichtshof in § 51  Abs. 7. 

Darüber h inaus werden kleinere Änderungen , wie etwa Anpassungen 

in den § 44 und 4 8  h insichtl ich der Angaben in den 

Niederschriften und in der Strafverfügung vorgenommen . 

Ferner wird ein Vorschlag hinsichtl ich der Neufassung der § 4 9 a  

und § 5 0  (Anonymverfügung und organstrafverfügung) vorgelegt . 

Durch die Zul ässigkeit der Berücksichtigung auch verspätet er 

Zahlungen soll dem Gedanken einer unbürokratischen Handhabung 

der Regelung Rechnung getragen werden , ohne daß die derz eit 

eintretende Rechtsfolge , daß der verspätet eingezahlte Betrag 

zurückzuzahlen ist , wenn die Behörde - gerade im Hinblick auf 

die Zahlung! - kein Verfahren eingel eitet hat , eintritt . 

Im Zusammenhang mit der in § 64 a AVG erfolgten Regelung der 

Berufungsvorentscheidung scheint § 51b vstG entbehrl ich , sodaß 

seine Aufhebung vorgeschlagen wird. 

Im Hinbl ick darau f ,  daß durchwegs Verfahrenserl eichterungen 

vorgesehen werden , verursachen die vorgeschlagenen Bestimmungen 
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ke ine höheren Kosten in der Vol l z iehung (siehe dazu auch e 

Erl äuterungen zu einern Entwurf einer Novel l e  zum AVG ) . 

Die Kompetenz des Bundes zur Erl assung des im Entwurf 

vorl iegenden Gesetz es stüt zt sich - soweit es sich um 

Regelungen handelt , die von allen Verwaltungsbehörden 

anzuwenden sind - auf Art. 1 1  Abs . 2 B-VG ; soweit es s ich 

Verfahrensvorschriften , die für das Verfahren vor den 

unabhängigen Verwaltungssenaten erlassen werden , handelt , 

Art . 129b Abs . 5 B-VG iVm Art. 1 1  Abs . 2 B-VG . 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 ( §  3 1  Abs . .3 ) : 

Im H inbl ick auf das EWR-Abkommen (460 BlgNR , XVI I I . GP) das 

Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer 

Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofes ( 5 8 3  BlgNR , 

XVI I I . GP)  wird s ich in Zukunft für den Fall  der E inhol 

e ines Gutachtens des EFTA-Gerichtshofes (Art . 6 des 

Bundesverfassungsgesetzes , mit dem begleitende Regelungen 

Abkommen über den Europä ischen wirtscha ftsraum erl assen en , 

BGBI . Nr . 1 1 5/ 1 9 9 3 )  auch die Frage der Auswirkung einer 

derart igen Vorlage auf das Verfahren vor den unabhängigen 

Verwaltungssenaten stellen. 

Da die Vorl age an den EFTA-Gerichtshof ähnl ich dem Fal l 

Normenkontrol le durch den VfGH der Klärung der 

der im Verwaltungsstra fverfahren anzuwendenden Rechtsg 

dient , ist eine Gleichbehandlung dieser Fälle geboten . 

Fristen für die Strafbarke itsverjährung und die 

vol lstreckungsverjährung sind daher durch die Antragstel l  

beim EFTA-Gerichtshof gehemmt . 

Hinsicht l ich der Berechnung der Hemmung der Frist ist 

folgendes h inzuwe isen : 

Im Fall der Bekämp fung eines behördl ichen Bescheids durch aie 

Partei vor dem Verwaltungsgerichtshof oder 
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Verfassungsgerichtshof nimmt die Judikatur an, daß der 

zeitpu�kt des E inlangens der Beschwerde beim Gerichtshof 

maßgebl ich ist ( vgl . etwa VwGH 19 . 3 . 19 87, 8 6/02/0 171, VWG� 

26 . 5 . 1 9 8 8, Z l . 8 8/09/00 17 und VwSlg . 12 . 570 A/ 1 9 8 7) . E ine 

Judikatur zu dem dem neu geregelten Tatbestand vergleichbaren 

Fall der Normenkontrolle durch den VfGH besteht - soweit 

ersichtl ich - nicht . Da sowohl bei der Antragsteilung im Sinn 

des Art . 8 9  B-VG als auch bei jener an den EFTA-Gerichtshof 

nach Art . 6 des Bundesverfassungsgesetzes, mit dem begleitende 

Regelungen zum Abkommen über den Europä ischen Wirtscha ftsraum 

erlassen wurden, BGBl . Nr . 1 15/ 1993, die Initiative von der 

antragstellenden Behörde (hier : dem unabhängigel;l 

Verwaltungssenat) ausgeht, ist es, naheliegend, für die 

Berechnung jene Grundsätze anzuwenden, die von der Judikatur 

beispielsweise zur Frage, wann die Verfolgungsverjährungsfrist 

( vgl . z . B . VwSlg . 9 7 58 A/ 1979) oder die 

Vol lstreckungsverjährungsfrist (vgl . z. B. VwSlg. 1 1 . 220 A/ 1 9 8 3) 

gewehrt wurde, entwickelt wurden . Es wäre demnach auf das 

Absenden des Antrags ( und nicht auf das Einlangen beim 

EFTA-Gerichtshof) abzustel len. 

Zu Z 2 (§ 44 Abs . 1 Z 2 ) : 

Die Regelung über die Angaben in der Niederschrift wird 

h insichtl ich der Angaben zur Person des Beschuldigten,an die 

Strafprozeßordnung angeglichen. Es wird daher an Stelle der 

Angabe über die Staatsbürgerschaft jene über die 

staatsangehörigkeit gesetzt und das Erfordernis der Angabe des 

Famil ienstandes gestrichen. 

Zu Z 3 (§  4 8  Abs. 1 Z  2 ) : 

E ine Strafverfügung ergeht aufgrund des § 47 Abs . 1 " ohne 

weiteres Verfahren", daher insbesondere ohne eine Einvernahme 

des Beschuldigten . Es erscheint daher nicht zweckmäßig, der 

Behörde die Verpflichtung aufzuerlegen, die Beschäft igung des 

Beschuldigten zu ermitteln, wie dies nach der derz eitigen 

Rechtsl age vorgesehen ist . 
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Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ent fä l lt daher 

Erfordernis der Angabe der Beschä ftigung des Beschuldi 

Zu Z 4, 5 und 6 ( §  49 a  Abs. 6, 7 und 9): 

Nach der derzeitigen Rechtslage wird die Anonymverfügung 

gegenstandslos ,  wenn nicht binnen vier Wochen nach Aus fe 

die Einz ahlung des Stra fbetrags mittels des übermittelten 

Strafbetrags erfolgt . Im Fal l e  verspäteter Einzahlung , 

von der Behörde gleichwohl registriert wird , sodaß kein 

Strafverfahren eingeleitet wird , ergibt sich somit , daß 

eine aufrechte Anonymverfügung vorliegt , noch das 

Stra fverfahren eingeleitet wurde. Der Stra fbetrag ist d 

rechtens zurückzuzahlen . 

Überdies wurde verschiedentlich die Rechtsauffassung 

bezwei felt , daß " Einzah lung" bedeute , daß der Geldbetrag 

Konto der Behörde gutgeschrieben sein muß. Im Fal le der 

Beauftragung einer Bank , die Überweisung auf d�s Behörden 

vorzunehmen , liegt aber nur dann eine recht zeitige Einzah 

vor , wenn die Bank die Überweisung vor Ablauf der Frist 

vornimmt . Von den Betroffenen - die vor Ablau f der Frist 

Bank de,n Zah lungsauftrag erteilt haben - wird es oft als 

empfunden , daß trotz erfolgter Zahlung (die aus ihrer si 

auch rechtzeitig war ) das ordentliche Verfahren eingel e i  

wird . 

Durch die Möglichkeit , auch verspätete Zahlungen 

berücksichtigen zu können , kommt der Einhaltung der 

vierwöchigen Frist nicht mehr jene aussch laggebende Bedeu ung 

zu wie nach der derzeitigen Rechtslage. Mit der vorgeschl genen 

Fassung sol l sowohl berechtigten Anliegen der 

Rechtsunterworfenen als auch der Verwa ltungsökonomie 

getragen werden ; es entfä l lt die Notwendigkeit , 

VerWaltungsverfahren nur deshalb zu führen , weil die 

Einzah lungsfrist versäumt wurde oder - allenfa l ls etwa 

die Bank , der der Überweisungsauftrag erteilt wurde -

übermittelte Beleg nicht verwendet wurde. 
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Während nach der bisherigen Rechts lage in diesen Fäl len 

zwingend das Verwaltungsstrafverfahren durchzuführen i st, wäre 

künftig auch bei späterem Bekanntwerden der Zahlung mit 

E instel lung vorzugehen . 

In praktischer Hinsicht ist davon auszugehen, daß Zahlungen mit 

dem Beleg von der Behörde registriert werden können. Die an das 

Bundeskanzleramt herangetragenen Fälle belegen gerade, daß bei 

der Auswertung der Zahlungen zumindest b is vor einiger zeit 

nicht genau auf das Datum des Zahlungseingangs ge�chtet wurde 

( erst in jüngster Zeit dürfte dies der Fall se in, sodaß es zu 

den als Härte empfundenen Anlaßfäl l en gekommen ist ) . Aus der 

S icht der EDV-Programme sol lte die Lösung daher administrierbar 

sein . Die d ifferenz ierende Behandlung der Zahlungen ohne Beleg 

scheint durch d ie vom Verfassungsger ichtshof in seinem 

Erkenntnis VfSlg . 7 12 6/19 7 3  angestel lten überlegungen sachl ich 

gerechtfertigt. Es wird aus prakt ischen Gründen nicht a�f d ie 

Tatsache der erfolgten Zahlung abgestel lt, sondern ledigl ich 

darauf, ob die Zahlung der Behörde bekannt w ird. Eine 

Verpf l ichtung zur Nachforschung entsteht daher nicht. Dieses 

Bekanntwerden könnte also etwa auch durch eine M itteilung des 

betroffenen Zulassungsbesitzers an die Behörde anläßl ich der 

von der Behörde etwa veranl aßten Lenkererhebung erfolgen. 

Da in Abs .  6 angeordnet wird, daß die Behörde im Fal l  der 

Nichtz ahlung mittel s  Beleges innerhalb der Frist gemäß § 34 

vorzugehen hat und daß weiters in best immt�n Fäl len das 

Verfahren einzustel len ist, scheint eine Anordnung, wie sie 

derzeit Abs. 7 enthält entbehrl ich. Abs. 7 soll daher ersat z los 

aufgehoben werden . Von einer Neubeze ichnung der folgenden 

Absätze wird im Hinbl ick auf die Legistischen R ichtl inien 1 9 9 0  

Abstand genommen . 

Der ausdrückl iche Ausschluß der Rückzahlung in d iesen Fäl len 

ist erforderl ich, da s ich die Rechtslage, daß die 

Anonymverfügung bei nicht fri stgerechter Zah lung mittels Beleg 

gegenstandslos wird, nicht ändert. D ie Zahlung stützt sich 

insoweit auf einen Titel, der weggefa llen ist. Der Umstand des 

Bekanntwerdens der Zahlung ohne Beleg wird gegebenenfalls von 
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I 
der Behörde nachzuweisen sein. Im Hinbl ick auf die 

Verfahrensökonomie wird aber davon Abstand genommen, 

forme l le Mitteilung ( über die Einstel lung ) 

würde ein Verwaltungsaufwand durch eine Maßnahme hervorg 

der in der Mehrz ahl der Fäl l e  keine Bedeutung zukäme . Nur 

wenn auch nach der neuen Rechtslage im Fal l e  der Zahlung 

Beleg Rückzahlungsbegeh ren gestellt werden, kommt der 

die Zahlung vor dem in Abs .  6 genannten Zeitpunkt der 

bekannt wurde, Bedeutung zu . Zum Nachweis d ieses Umstande wird 

aber e in Aktenvermerk ausreichen, sodaß eine Anordnung we terer 

formel ler Schritte entbehrl ich erscheint . 

Die Neuformu l ierung des Abs .  9 sol l die Neuregelung in 

berüc�sichtigen. E ine Rückzahlung sol l nur mehr erfolgen, 

d ie Zahlung außerhalb der (weiteren ) in Abs. 6 genannten 

Fristen erfolgt oder im Fal le der Zahlung ohne Beleg 

innerhalb der dort genannten Fristen bekannt wird . 

• 6 

In Angleichung an die Rechtsmittelfrist in der BAO und an § 6 3  

Abs .  5 AVG i n  der Fassung des gleichzeitig vorgelegten 

Entwurfes wird überd ies an Stelle der bisherigen Frist v 

Wochen e ine Frist von einem Monat vorgesehen. 

Zu Z 7 ( §  50 Abs. 6 und 7 ) : 

Bei den Organstrafverfügungen stellen s ich ähnl iche prakt 

Probleme wie bei den Anonymverfügungen . Zur Vermeidung 

den Betroffenen als Härte angesehenen Konsequenz, daß -

der Strafbetrag bereits entrichtet wurde - das ordent l i  

Strafverfahren durchgeführt wird, wird wie i n  § 4 9 a  d ie 

Mögl ichkeit geschaffen, daß auch bei zunächst verspätet er 

E inzahlung oder E inz ahlung ohne Beleg (bis  zu e inem best 

Termin) das Strafverfahren eingestellt werden kann, 

zur Rückz ahlung des Strafbetrags zu kommen hat. 

Im Interesse der Einheitl ichkeit wird auch in § 50 eine 

von einem Monat vorgesehen . 

vier 

I 
lChe rvon 
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Zu Z 8 ( §  5 1  Abs .  1 ) : 

§ 5 1  Abs . 1 vstG ste l lt für die Bestimmung der ört l i chen 

Zuständ igkeit des unabhängigen Verwaltungssenats darauf ab, wo 

die Tat nach dem Ausspruch der Behörde erster Instanz begangen 

wurde . 

Die unabhängigen Verwaltungssenate haben nun darauf 

hingewiesen, daß in der Praxis Probleme bei der Bestimmung der 

örtl ichen Zuständigkeit dann entstehen, wenn s ich aus dem 

Bescheid der Behörde erster Instanz der Tatort nicht ergibt . 

Im Hinbl ick auf eine Reihe von Abgrenzungsproblemen 

insbesondere im Fal l der strafrecht l ichen Verantwortung von 

Organen jurist ischer Personen ( §  9 vstG) vermeinen sowohl die 

unabhängigen Verwaltungssenate als auch Behörden, in deren 

Wirkungsbereich Organe e ingerichtet s ind�, denen 

OrganparteisteI lung in Verwaltungsstra fverfahren zukommt, daß 

eine Rückkehr zur Rechtslage vor der Novel le Bundesgeset z  BGBI . 

Nr . 3 5 8/ 1 9 9 0  zweckmäßig wäre . 

Aus dieselJ1 Grund wird vorgesehen, daß die Berufungs instanz s ich 

ausschl ießl ich aufgrund des Faktums ergibt, welche Behörde in 

erster Instanz entschieden hat . 

Zu Z 9 ( §  5 1  Abs .  3 ) : 

Für die Berufungs instanz ist eine Beurteilung einer Berufung 

wesentl ich erschwert, wenn keinerlei Angabe darüber vorl iegt, 

aus welchen Gründen der Bescheid bekämpft wird . 

Der Umstand der persönl ichen Anwesenheit des Beschuld igten bei 

der Behörde erlaubt es aber, der Behörde d ie Pfl icht 

aufzuerlegen, gegebenenfal l s  nach den Gründen für die Erhebung 

der Berufung zu fragen und jedenfal l s  die Angaben des 

Beschuldigten in der Niederschri ft festzuhalten. 
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Zu Z 10  (§  5 1  Abs . 7) : 

Während nach § 3 1  Abs .  3 vstG hinsichtlich der 

Strafbarkeitsverjährung und der Vol l streckungsverjährung 

zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof oder 

dem VerWa ltungsgerichtshof nicht in die Frist e inzurechne ist 

( wobe i  lege non d istinguente davon aus zugehen i st ,  daß a das 

Verfahren gemäß Art . 1 3 9  und Art . 1 4 0  B-VG , nicht nur j 

nach Art . 1 4 4  B-VG , an welches vielleicht primär gedacht 

gewesen sein mag , umfaßt ist ) , fehlt in § 5 1  Abs .  7 vstG 

betreffend die Frist zur Entscheidung für den unabhäng 
I 

Verwaltungssenat über die Berufung in Verwaltungsstrafv 

eine Bezugnahme auf d iese Verfahren . Während ein 

verwaltungsgericht l iches Verfahren im vorl iegenden Zu�� .. u,,� .. 

nicht in Betracht kommt , ist die Mögl ichkeit der Durch 

eines Geset z esprüfungsverfahrens vor dem Verfassungsgeri 

sehr wohl gegeben . Gemäß Art . 1 2 9 a  Abs . 3 B-VG gilt Art . 

B-VG auch für die unabhängigen Verwaltungssenate . Diese h 

daher im Falle von Bedenken gegen die im 

verwaltungsstrafverfahren anzuwendenden Gesetze oder 

Verordnungen aus dem Grund der Verfassungswidrigkeit 

Gesetzwidrigkeit be im Verfassungsgerichtshof den Antrag 

Aufhebung des "Gesetzes bzw . der Verordnung zu stellen . Es 

erscheint daher geboten , § 5 1  Abs .  7 vstG in d iesem s inne 

ergänzen . 

�u 

Im Hinblick auf das EWR-Abkommen ( 4 60 BlgNR , XVII I. GP ) das 

Abkommen zwisch�n den EFTA-Staat'en zur Errichtung einer 

Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofes ( 58 3  BlgNR , 

XVII .  GP ) wird s ich in Zukunft für den Fal l  der E inhol 

Gutachtens des EFTA-Gerichtshofes ( eine Mögl ichkeit , die 

Art . 6 des Bundesverfassungsgeset zes , mit dem begleitend 

Regelungen zum Abkommen übe� den Europäischen Wirtschaft 

erlassen werden , BGBI . Nr . 1 15/ 19 9 3  auch den unabhängige 

Verwaltungssenaten offen steht ) auch die Frage der 

einer derart igen Vorlage auf das Verfahren vor den una 

Verwaltungssenaten stellen . 
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§ 5 1  Abs . 7 wird daher dahingehend ergänzt, daß die Zeit eines 

Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof und dem 

EFTA-Gerichtshof nicht in die Frist eingerechnet werden . 

Zu Z 1 1  ( §  5 1b) : 

Im Hinbl ick auf die Anwendbarkeit des § 64 a AVG im 

Verwaltungsstrafverfahren erübrigt s ich eine eigene Bestimmung 

über d ie Berufungsvorentscheidung im vstG . Bei der Neufassung 

des § 64 a AVG wird darauf Bedacht genommen, daß d ie Regelung 

auch für das Verwaltungsstrafverfahren anwendbar ist . Auf die 

Erläuterungen zum gleichzeit ig vorgelegten Entwurf einer 

AVG-Novel le wird verwiesen ( Z  5 ) . 

Zu Z 12  ( §  5 1e Abs .  2 und 3 ) : 

Zu Abs .  2 :  

Gemäß § 5 1  Abs .  2 vstG i st eine mündl iche verhandlung nur auf 

Antrag in der Berufung durchzuführen, wenn in der Berufung nur 

die Höhe der Strafe oder die rechtl iche Beurteilung bekämpft 

wird . 

Diese Rechtslage führt dazu, daß in Verfahren, in denen anderen 

Parteien a l s  dem Beschuld igten ein Berufungsrecht zusteht, der 

Beschuldigte keine Mögl ichkeit hat, die Durchführung einer 

mündl ichen Verhandlung zu verlangen, wenn etwa e ine Organpartei 

gegen den Bescheid der Behörde erster Instanz Berufung erhebt . 

Dies erscheint bedenkl ich im Hinbl ick darauf, daß nach Art . 6 

Abs .  1 EMRK in Verfahren über strafrechtl iche Ankl agen 

grundsät z l ich e ine öffentl iche, mündl iche Verhandlung 

durchzuführen ist . Im Hinbl ick darauf, daß nach § 5 1  Abs .  6 

vstG im Falle der Berufung durch eine Organpartei auch das 

Verbot der reforrnatio in peius nicht gilt, kann gegen d iese 

Bedenken auch nicht ins Treffen geführt werden, daß in einern 

derart igen Fal l der Beschuldigte immerhin auf die Mögl ichkeit 
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der Berufung verz ichtet habe ( sodaß auch d ie Nichtdurch 

e iner münd l ichen Verhandlung keine Verletzung von Rechten 

darstel len könne ) .  Es wird daher der Entfall der Worte " 

Berufung" und die E infügung der Worte " eine Partei"  

vorgeschlagen ; d ie münd l iche Verhandlung kann daher auch 

Fal l  der Berufung einer organpartei gegebenenfal l s  vom 

Beschuld igten verlangt werden. 

Im Hinb l i ck darauf, daß nach dem vstG für das abgekürzte 

Verfahren im Falle der Verhängung einer strafverfügung ei 

Grenz e  von 3 0 0 0  S vorgesehen i st, haben die unabhängigen i 

Verwaltungssenate vorgeschlagen, für Angelegenheiten, in 

im bekämpften Bescheid eine Geldstrafe verhängt wurde, di 

3 0 0 0  S n icht übersteigt, die mündl iche Verhandlung ebenf 

nur über Antrag vorzusehen. 

Zu Abs. 3 :  

n 

Die unabhängigen Verwal tungssenate haben im Hinb l i c.k auf hre 

Erfahrungen in der Praxis vorgeschlagen, einen Verz icht a 

mündl iche Verhandlung auch für Fäl l e  zuzulassen, in denen 

in e iner mündlichen Verhandlung die Notwendigkeit der E 

des Ermittlungsverfahrens durch eine Bewe iserhebung, die  

sofort mögl ich ist, ergibt und aus d iesem Grund 

erforderl ich wird. Der Verz icht sollte s ich auf 

der weiteren münd l ichen Verhandlung bez iehen können. Dies 

Anregung sol l durch die vorl iegende Ergänzung Rechnung ge 

werden. 

Da ein derart iger Verz icht auch zur Folge hat, daß die 

solcherart erhobenen Bewe ise nicht in der münd l ichen 

Verhandlung erörtert werden, erscheint auch e ine Ergänz 
I 

des 

§ 5 1 i  erforderl ich. Die d iesbezügliche Ergänzung bedeutet hur 

eine Abschwächung des unmittelbarkeitsgrundsatzes, nicht edoch 

eine E inschränkung der Verpf l ichtung zur E inräumung des 

Parteiengehörs. E ine § 43 Abs. 2 vergleichbare Bestimmung 

erscheint weder hins ichtl ich der Pfl icht zur E inräumung d 
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Parteiengehörs noch hinsichtl ich der Mögl ichkeit des Verz ichts 

darauf erforderl ich . Sofern jedoch die Auffassung vertreten 

werden sollte , daß das Fehlen einer solchen Bestimmung ( be i  

gleichzeitiger Annahme , daß § 43 nur für das Verfahren erster 

Instanz gilt)  zu einer Unklarheit führen wurde , wäre etwa § 5 1 i  

entsprechend z u  ergänzen . Eine Entscheidung darüber wird bei 

, Auswertung des Begutachtungsverfahrens zu treffen sein . 

Zu Z 1 3  ( §  5 1h Abs .  3 ) : 

In Angleichung an die Stpo soll für die Niederschriften 

vorgesehen werden , daß sie nicht der Unterfertigung durch die 

Zeugen bedürfen . - Im Hinbl ick darauf , daß für daß Verfahren vor 

den unabhängigen Verwaltungs senaten keine ausdrücklichen 

Vorschriften über Niederschriften bestehen , wird diese Ausnahme 

nunmehr ausdrückl ich in § 5 1h Abs . 3 eingefügt ( §  44 Abs .  3 

gilt nur für das Verfahren erster Instanz ) . 

Zu Z 14 ( §  5 1h Abs . 4) : 

Nach der biSherigen Rechtslage ist nicht klar , ob die,  Beratung 

und Abstimmung noch zur mündl ichen Verhandlung z ählt oder 

nicht . Während § 67f Abs .  3 AVG ( insofern in Übereinst immung 

mit § 45 8  Abs .  1 stPO ) d ie Beschlußfassung und Verkündung des 

Bescheids nicht zur Verhandlung zählt ( "Nach Schluß der 

Verhandlung . • .  " ) , fehlt für den Bereich des VstG eine 

diesbez ügl iche Regelung . Auch § 43 Abs .  1 ,  der die 

entsprechende Regelung für das Verfahren erster Instanz 

enthält , präz i siert nicht ausdrückl ich , ob Beschlußfassung und 

Verkündung des Bescheids zur Verhandlung zählen . Die 

Formu l ierung " auf Grund der mündl ichen Verhandlung gefällt 

werden" deutet aber an , daß der Gesetzgeber auch bei § 4 3  

Abs . 1 von der Vorstellung ausging , daß d ie Verhandlung nach 

der Bewei saufnahme zu schließen ist . Es wird daher der Anregung 

der unabhängigen Verwaltungssenate folgend auch für das 

Berufungsverfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten 

klargestell,t ,  daß d ie mündl iche Verhand lung vor der Fäl lung des 

Erkenntni sses bzw . vor dem Zurückz iehen der Kammer zur Beratung 

und Abstimmung zu schl ießen ist . 
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Zu Z 15 ( §  5 1h Abs .  5 und 6) : 

Mit d ieser Regelung sol l e ine dem Protokol ls- und 

urteilsvermerk im bezirksgerichtlichen Verfahren entsprec ende 

vereinfachte Form der Protokol l ierung und Bescheidausfert gung 

geschaf fen werden . 

Vorausset zung für die Zulässigkeit des Protokolls- und 

urteilsvermerks ist nach § 4 58 stpo, daß - soweit es nich zu 

einem Freispruch kommt - die Verurteilung " nach e inem 

umfassenden und durch die übrigen Ergebnisse der Verhandl ng 

unterstützten Geständni s "  erfolgt und keine Rechtsmittel 

erhoben oder angemeldet werden . 

Die Übertragung d ieses Instituts auf das Berufungsverfahr n im 

Verwaltungsstrafrecht ist daher nicht ohne weiteres mög l i  h .  Es 

wurde versucht, der Anregung der unabhängigen Verwaltungs enate 

mit den s i ch aus dem Umstand, daß die unabhängigen 

Verwaltungssenate a l s  Berufungs instanz entscheiden, gegen ber 

§ 4 58 stpo erforderl ichen Änderungen Rechnung zu tragen . 

Da für die  Erhebung einer Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof sechs Wochen zur Verfügung stehen, 

ersche int' es nicht s innvol l, die ZUlässigkeit des Protoko 

und urteilsvermerks von Haus aus vom Umstand der Erhebung 

Nichterhebung e iner Verwaltungsgerichtshofbeschwerde abhä 

zu machen . Es wird daher hins ichtlich der ZUläss igkeit de 

Vermerks in schemati scher Weise daran angeknüpft, ob die 

Verkündung der Entscheidung des unabhängigen Verwaltungss nats 

unmittelbar nach Schluß der Verhandlung erfolgt . Bei Anle ung 

e iner Durchschnittsbetrachtung werden jene Fäl l e, in dene 

Verkündung sofort erfolgt, einfach gelagert sein . Da die 

Notwendigkeit weiterer Überlegungen jedenfa l l s  e in Ind i z  

die 

in die SChwierigkeit eines Falles ist, wird in jenen Fäl len, 

denen keine einfache, zur sofortigen Verkündung der 

Entscheidung führende Beurteilung möglich ist, jedenfal l s  

gewährleistet, daß ein vol l ständ ig ausgefertigter Beschei zu 

ergehen hat . 
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Zu Z 1 6  ( §  5 1 i ) : 

Die Ergänzung des § 5 1e Abs . 3 (Verz ichtsmög� ichkeit 

hinsichtl i ch der Durchführung einer weiteren mündl ichen 

Verhand lung) macht auch ei,ne Änderung des § 5 1 i  erforderl ich . 

Die Mögl ichkeit , keine weitere Verhandlung durchführen zu 

müssen , hat nur dann. praktische Bedeutung, wenn der unabhängige 

Verwaltungssenat auf die ergänzend erhobenen Beweise i� seiner 

Entscheidung zurückgre ifen kann . Der Verzicht auf die 

Erörterung bez ieht s ich nur auf j ene Beweise , d ie in der 

münd l ichen Verhandlung ( in der der Verz icht ausgesprochen 

wurde ) bezeichnet werden. Auf derartige Bewei sergebnisse kann 

der unabhängige Verwaltungssenat in seinem Erkenntnis - a l s  

folgerichtige Abweichung vom Unmittelbarkeitsgrundsatz 

- ebenfalls zurückgreifen . Die Notwendigkeit zur ausdrückl ichen 

Erwähnung d ieses Umstandes im Gesetzestext ( im Unterschied zu 

den übrigen Verz ichtsfäl len) ergibt s ich daraus , daß in diesem 

Fal l  " eine münd l i che Verhandlung" stattgefunden hat ( worauf 

§ 5 1 i  in der E inleitung abstellt ) ,  sodaß die Ausnahme 

ausdrückl ich ausgesprochen werden muß . 

Zu Z 17  ( §  52 ) : 

Die § §  52  und 5 2 a  stehen derzeit im 5 .  Abschnitt des 1 1 . Te i l s  

"Rechtsschutz durch unabhängige Verwaltungssenate" i  i m  Hinbl ick 

auf ihre allgemeine Anwendbarkeit ist d iese Zuordnung 

unsystematisch, sodaß eine eigene Abschnittsüberschrift 

vorgesehen wird . 

Zu Z 1 8  {überschrift vor § 52a) : 

Da ' §  5 2 a  bislang keine überschrift bes itzt, sol l entsprechend 

der sonst im vstG gepflogenen Praxis auch für d iesen Paragraph 

eine Überschrift eingefügt werden . 

Zu Z 1 9  ( §  5 3b) : 

Anders a l s  für Festnahmen nach § 3 5  vstG ist für den Fal l  der 

Voll streckung von Freiheitsstrafen nicht ausdrückl ich 
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e infachgeset z l ich angeordnet , daß die in Art . 4 Abs. 6 

des Bundesverfassungsgeset zes über den Schutz 

Freiheit , BGBl. Nr � 684/ 1 9 8 8 , enthaltenen Garantien zu 

s ind . Zur KlarsteI lung ( derzeit ist davon aus zugehen , '  daß 

Art. 4 Abs . 6 und 7 des genannten Bundesverfassungsgeset 

7 

ren 

auch im vorl ie'genden Fal l  unmittelbar anwendbar i st )  wird daher 

e ine entsprechende Ergänzung vorgenommen . 

Zu Z 2 0  ( §  6 6b Abs . 2 ) : 

Die Bestimmung enthält - entsprechend Richtl inie 4 1  der, 

Legist ischen Richtl inien 1 9 9 0  - die Inkrafttretensregel 
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E n t w u r f 

eines 

Bundesgesetzes, mit dem das 

Verwaltungsvol lstreckungsgesetz 1 9 9 1  

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschl ossen : 

Das Verwaltungsvol lstreckungsgeset z, BGBl . Nr . 53/ 1 9 9 1, wird 

wie folgt geändert : 

1. § 7 wird folgender Satz angefügt : 

" Im Fal l  der Festnahme ist der Festgenommene ehestens, . 

womögl ich bei seiner Festnahme, in einer ihm verständl ichen 

Sprache über die Gründe se iner Festnahme zu unterrichten . Es 

gelten für d iese Festnahme we iters § 3 6  Abs . 2 und 3 vstG. " 

2 .  § 1 3  Abs . 1 lautet : 

" ( 1 )  § 7 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI . Nr . . . .  / 1 9 � . tritt mit . . . .  in Kraft . •  i 
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V O R  B L A T T 

Probl em : 

Aufgrund des VVG können Festnahmen erfo lgen, ohne daß für iese 

Festnahmen die Vors chrift des § 36 Abs. 3 VStG gälte ; die 

Verständigung von Angehörigen oder eines Rechtsvertreters st 

daher für diese Festnahmen derzeit nicht vorge s ehen ; auch 3 6  

Abs. 1 und 2 VStG sind nicht ausdrücklich anwendbar ; die 

entsprechenden Rechte ergeben s ich j edoch direkt aus Art. 

Abs. 6 und 7 des Bundesverfa s sungsgesetzes über den Schutz der 

persön l ichen Freiheit, BGBl. Nr . 684/1988, der unmitte lbar 

anwendbar i s t. 

Z ie l : 

Herste,l lung einer ausdrücklich die im Bundesverf.as sungsges tz 

über den Schutz der persönlichen Fr�iheit, BGB 1 . Nr. 684/1 88, 

verankerten Rechte enthaltenden einfachgesetzl ichen Rechts age. 

Lösung : 

Einräumung der s ich aus § 3 6  VStG ergebenden Rechte auch j .nen 

Festgenommenen, die nicht nach VStG, sondern nach VVG 

festgenommen werden durch Verweis auf § 3 6  VStG in § 7 VVG. i 

Alternativen : 

Beibehaltung der bisherigen Rechts l age ( unmittelbare Anwe ung 

der Verfa s s u ngsbestimmungen) ; Formulierung eigener Rechte zw. 

einer eigenen, al lenfal l s  von § 3 6  Abs. 3 VStG abweichend 

Voraus setzung für die Benachrichtigung von Angehörigen be ' 

Festnahmen nach VVG. 

EG-Konformität : 

Kein Widerspruch zu einer EG-Vors chrift. 

Ko sten : 

Kein zus ätzl icher Verwa ltungsaufwand. 

6 9 9 2V 

317/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)48 von 70

www.parlament.gv.at



Erläuterungen 

Al lgemeiner Teil 

Für Festnahmen nach dem VVG gelten nicht die s ich aus § 3 6  vstG 

ergebenden Garantien ; Art. 4 Abs. 6 und 7 des 

Bundesverfas sungsgesetzes über den Schutz der persön l i chen 

Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988 , ist derzeit unmittelbar bei 

Festnahmen nach VVG anzuwenden. Es s o l l  daher zur KlarsteIlung 

vorgesehen werden, daß die entsprechenden Vors chriften auch für 

Festnahmen nach dem VVG gelten. 

Die Kompetenz des Bunde s zur Erlas sung der vorges chlagenen 

Regelungen ergibt s ich aus Art. 1 1  Abs. 2 B-VG. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 ( §  7 ) : 

Gemäß § 3 6  Abs. 3 VStG hat j eder (nach dem 

Verwa ltungs strafgesetz) Festgenommene das Recht, ohne unnötigen 

Aufs chub einen Angehörigen oder eine sonstige Person s eines 

Vertrauens und einen Rechtsbeistand zu verständigen. Neben 

Festnahmen nach dem Verwaltungs strafgesetz erfo lgen auch 

Festnahmen in. Vol l streckung von Bes cheiden, etwa in 

Vol l streckung eines Schubhaftbes chei�es. Für derart ige 

Festnahmen, die s ich a l s  Anwendung unmittelbaren Zwanges im 

Sinne des § 7 VVG darstel len, gilt § 3 6  Abs. 3 VStG, der auf 

die Festnahme gemäß § 35 VStG abstel lt, nicht unmittelbar. 

Damit s ind die in Art. 4 Abs. 6 und 7 des 

Bundesverfas sungsgesetzes über den Schut z der persönl ichen 

Freiheit, BGB l �  Nr. 684/1 988 ,  verankerten Rechte derzeit durch 

unmittelbare Anwendung des Art. 4 Abs. 6 und 7 leg. cit. 

einzuräumen. Es ers cheint daher zweckmäßig, die in § 3 6  Abs. 3 

VStG Festgenommenen eingeräumten Rechte auch j enen Personen 

einzuräumen, die im Zuge der Vol l s treckung eines Bescheides 

festgenommen werden. 

6 9 9 2V 
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i 
I n  gleicher Wei se s o l len die s ich aus § 3 6  Abs . 1 und 2 V tG 

, 

ergebenden Garantien für Festnahmen nach dem VVG für anwe dbar 

erklärt werden . 

Z u  Z 2 ( §  1 3  Abs . 1 ) : 

Die Bes t immung enthä lt - entsprechend Richt l inie 4 1  der 

Legistis chen Richt l inien 1 9 9 0  - die I nkrafttretensrege lun 

6 9 9 2V 
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T extgegenUberstellung 
g � l t � n d �  F a s s u n g  v o r g t' s c ld a g (' n e  F a s s u n g  

Al lgemeine verwaltungsverfahrensgesetz 1 9 9 1  

§ 18  Abs . 3 

(J) Eine sdHi ft l i che A lIskrt iglln g der Er ledigung ist jt'denfalls :luszufo lgCl1 
oder 7uzustclkn, \\Tlm d ie� iu den Verwdlwugsvorschritten ausdrück lich Jn
g,'ordJ1et i,t "der \'on der Part ei wrlJngt wi ,:d . An Stelle einer schri ftl ichen 
Ausfert igu ng kaJ1n der I nhalt der Erled igung auch telegraph isch oder fern
schriftlich ll I itgcrt' i l t  werdeJ1. Dariihcr hinans kann d ie Mitteilung des Inhalts 
von Erlcdigungen durch Verordnung auch im Wege autollJatiomunter,tiitz
ter Da ten iilwrt ragung oder in jeder .1IIdcren tec lm isch mögl ichen Weise vor
gesehen werden. In der VerordnllJ1g sind techn ische oder organisatorische 
Maßnah men ft'stzu legen , die gewährleisten . d.IH die Mittt'ilung in einer delll 
Stand der Technik entsprechenden sidlCfen und tI :t chprü flJaren Wt'ise erfc, lg t 
lind den Erfc>rdernisseJ1 des I h remrhmzes genügt . Die M i tteilung des Inhalts 
von Erkdigungl'l1 in der in der Verordnung f,'stgesetztcn Weise ist überd ies 
nur zulässig, wenn ihr  der Em pf;ingci fu r das Verlahren . in dem die Erledi
gung ergeht, ausdrücklich und schr i ft lich zugestill1 mt hat; sie hat an das vom 
Empfanger hekanutgegebene E m pEmgsgerä t zu crt()lgen; mit der Zustim
mung üheruillJlIlt der E m pfänger auch die Veran twortung für die Datcl\si
cherheit des m i tgetei l ten Inhal ts  der Erledigung im Sinne des Datenschutzge
setzes. 

§ 1 8  Abs . 4 

(4) Alk sch riftl ichcn Aust<:rtigllngen I�lüssen die Bezeichnung der Behörde 
enthalten sowie mit Datum und mit der unter leserlicher Bei fiigung des Na
mens abgegebenen Un terschrift dessen versehen sein , der die Erledigung 
genehmigt hat.  An die Stelle der Unterschrift des Genehmigenden kann die 
Beglaubigung der ,Kanz.lt:i tr:ten , . daß die � usfcrt�ung m�t der. �rkdigung 
des betreffenden (.eschaftsstucks ubcremstJmmt und das (,escha l tsstuck dIe 
eigcnhänd ig beigesetzte Genchmigun g aufweist. Das Nähere wird durch Ver
ordnnng geregel t . Bei Mitteilungen gemäß Ahs. 3 zweiter und dritter Satz 
und hei A u\fcrtigungen. die mittels :lulOmationsunterstütz!LT Datenvnarbei
tung erstellt werden, genügt d ie Beisetzung des Namens des Genehmigenden ; 
eine Beglaubigung durch die Kanzlei ist nicht erforderlich. Bei vervieWiltig
ten Ausfertigungen oder in Fällen, in denen der Inhalt einer Erledigung in 
einer solchCII technischen Weise m itgeteilt  wird, die eine genaue Wiedergabe 
des Originals ermöglich t, ist die U nterschrift oder deren Beglaubigung auf 
der zu vervielfältigenden Ausfertigung oder auf dem Or iginal anzubringen. 

§ 1 8  Abs .  3 
(3) Eine schriftliche Aus fertigung der Erledigung ist jedenfa l ls ausZIIfolgen 

oder zuzustellcn. wenn dies in den V crwaltungsvorschriftCII ausdrück lich an
geordnct ist oder von der Partei verlangt wird. An Stelle einer schri fi l ichcn 
A usfcrtigung kann der Inhalt der Erledigung auch tclcgraph isch oder fern
schriftlich mi tgeteilt werden . Darübcr h inaus kann die Mittei lung des Inhalts 
von Erledigllngen durch Verordnung auch im Wege automat ionsun terstütz
ter Da tenübertragung oder in jeder andereu technisch möglichen Weise vor
gesehen werden . In der Verordnu ng sind teclll l ischc oder orgJnisa tor ischc 
Maßnahmen fcstZll legen , die gewäh rleisten , daß die M ittei lung in einer dem 
Stand der Technik l:II tspn:chenden sicheren lind nach prüfbaren Weise e rfolgt 
und den Erfordernissen des Datenschutzes genügt . Die M ittei lung des Inhal ts 
von Erkd igungen in der in der Verordnu ng fcstgcsetzten Weise ist überdies 
nur ZIllässig , wenn ihr der Empfjngcr für das Verfahren , in  dcm die E rledi
gung ergeht, ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat; sie h a t  an das vom 
E mp fänger bekanntgegebcne Empfangsgerät zu erfolgen ; mit der Zusti m
mung übern i m m t  der Empfanger auch die Veran twortung für die Datensi
cherheit des' m itgeteil ten Inhalts der Erl edigung im Sinne des Datenschu tzge-
setzes. Eine Zustimmung ist nicht erforderl i c h ,  wenn der Empfänger 
eine Verwaltungsbehörde oder eine zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung befugte Person ist . 

§ 1 8  Abs . 4 

(4) Alle schriftlichett A usft:rtigungt'll m üssett die Bezeichnung der Behiirde c:nthaIren sowie lIIit Datum lind mit der IInter leserl icher Bei fiigung des N<l
IlIC1lS ahgegehmen Un terschr i ft dc,selJ \'l'fschen sein, der dir Erled igung 
genehmigt hat. An die Stelle der Unterschrift des Genehmigenden kann 
die Beglaubigung der Kanzlei treten , daß die Ausfertigung mit 
der nach Abs . 2 genehmigten Erledigung des betref f enden 
Geschäfts s ttickes tibereinstimmt . I >as N:illt're wird durch Ver-
ordnung geregelt .  Bei Mitteilungen gl'mäll Abs. 3 zweiter und dritter S<lt7 und hei AuslCrtigungm , die m ittels ;llItolllat ion,un!<.'rstiitzter Datl'lIvcrarht'i-
tung erstellt werden, genügt die Beisetzung des Namens des Genehmigenden; eine Beglaubigung durch die K anzlei ist nicht erforderlich. Bei vervielfältig-ten Ausfertigungen oder in Fällen, in denen der Inhalt einer Erledigung in 
einer solchen technischen Wt'ise m itgetei lt wird, die eine genaue Wiedergabe dt's Originals ermöglidtt , ist die Un terschrift oder deren Beglaubigung auf der zu vervielfältigenden Ausfl'rtigllllg oder auf delll ( )riginal anzubringen . 
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g t l t t n d t  f a s s u n g  

§ 67c Abs .  3 und 4 

wenn 
........ t<lwit!M �tt erklären, 

ist. Dauert der für rechtswidrig erklärte Verwaltungsakt 
-
noch an, so hat die 

belangte Behörde unverzüglich den der Entscheidung entsprechenden 
Rechtszustand herzustellen. 

,'i' 

(4) Partei des Verfahrens ist auch die belangte Behörde. 

§ 67d Abs . 2 

(2) Eine Verhandlung kann unterbleiben, wenn alle Parteien ausdrücklich 
darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum Beginn der Verhand-

lung erfolgen. Trotz des Verzichtes der Parteien kann eine Verhandlung 
durchgeführt werden, wenn der unabhängige Verwaltungssenat es für erfor
derlich erachtet. 

v o r g t s c h l a g t n t  F a s s u n g  

§ 6 7 c  Abs . 3 ,  4 und 5 

()) 8escnwerden , die nicht deDLAnforderungen des Abs .  2 

entsprechen , s ind zur Behebung 

einer kurzen Frist zurückzustel len ; die Versäumung dieser 

Frist gilt als zurückziehung . 

( 4 )  Der angefochtene Verwaltungsakt ist für rechtswidrig zu erklären, 
wenn die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder als unbegründet abzuweisen 
ist. Dauert der für rechtswidrig erklärte Verwaltungsakt noch an, so hat die 
belangte Behörde unverzüglich den der Entscheidung entsprechenden 
Rechtszustand herzustellen. 

( 5 )  Partei des Verfahrens ist auch die belangte Behörde. 

§ 67d Abs . 2 

( 2 )  Eine Verhandlung kann unterbleiben , wenn alle 

Parteien ausdrückl ich darauf verz ichten . Ein solcher 

Verz icht kann bis zum Beginn der· mündlichen Verhandlung 

erfolgen . Wenn die Verhandlung wegen e iner noch ausstehenden 

Beweiserhebung vertagt wird , dann kann der Verz icht bis zum 

Beginn der fortgesetzten Verhandlung erklärt werden . E ine 

Verhandlung kann auch unterbleiben , wenn der mit Berufung 

bekämpfte Bescheid ein verfahrensrechtl icher Bescheid ist . 

Trotz des Verzichtes der Parteien kann eine Verhandlung 

durchgeführt werden , wenn der u
'
nabhängige Verwa ltungssenat 

es für erforderlich erachtet . 

.. 
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g «: l t e n d e  F a s s u n g  

§ 63 Abs . 5 

(5) Die Berufung ist von der Partei binnen zwei Wochen bei der Behörde 
einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat, oder bei der 
Bthörde, die über die Berufung zu entscheiden hat. Die Frist beginnt für jede 
Partei mit der an sie erfolgten Zustellung der schriftlichen Ausfertigung des 
Bescheides, im Fall bloß mündlicher Verkündung mit dieser. 

§ 64a .Abs . 1 

( 1 )  Die Behörde, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat, kann 
auf Grund der Berufung und allfalliger weite.rer Ermittlungen binnen zwei 
Monaten nach Einbringung einer zulässigen Berufung den von ihr erlassenen 
Bescheid im Sinne des Berufungsbegehrens abändern, ergänzen oder aufhe
ben (Berufungsvorentscheidung). 

,�, 

' v o r g r s (" h l a g t n r  F a s s u n g  

§ 63 Abs . 5 
( 5 )  Die Ber�fung ist von der Partei -binnen eines Monates 

bei der Behörde einzubringen , die den Bes cheid in erster 

I n stanz erlassen hat . Die Frist beginnt für j ede Partei mit 

der an s ie erfolgten Zustel lung der schriftl ichen 

Ausfert igung des Bescheides , im Fal l  bloß mündlicher 

Verkündung mit dieset . Wird eine Berufung bei der 

Berufungsbehörde eingebracht , so gilt dies als rechtzeitige 

Einbringung . 

§ 64a Abs . 1 

( 1 )  Die Behörde , die den Bescheid .in erster 

Instanz erlassen hat , kann , wenn nur eine der Parteien 

Berufung erhoben hat , aufgrund der Berufung und a l l fäl l iger 

weiterer Ermittlungen binnen zweier Monate nach Einlangen 

der zuläss igen Berufung den von ihr erlassenen Bescheid im 

S inne des Berufungsbegehrens abändern ,  ergänzen oder 

aufheben ( Berufungsvorentscheidung) . 
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g e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 53a Abs . 1 

haben f. nsprl1ch �l1f Gehüh ren unter .Im �leidll'n VoraussetZllngcn IIlId i m  
gleichen Ausmall w i e  S�chvc:rständige (f)ollTlet�rher) im gerichtlichen Ver- , 
fah rC/L Umfang lind I lühe diesl"r ( ;ebiihrell sind VOll der Behörde, die den 
Sachverständigen oder Dollllctschn ill Ansprtlch genollllllcll oder die Be
weisaufnahme veranlal!t hat ,  ICSt7I1Sl't71' J I .  Dil' A lI'zahlll l lg der ( ;chiihn'n ist  
k (lstt'n frei , 

§ 6 2  Abs . 2 

(2) Der Inhalt und die Verkündung eines mündlichen Bescheides 1st, wenn 
die Verkündung bei einer mündlichen Verhandlung erfolgt, am Schluß der 
Verhandlungsschrift, in anderen Fällen in einer besonderen Niederschrift zu 
beurkunden, 

v o r, C l" 5 c h l a g c n c  F a s s u n g  

§ 53a Abs . 1 

nichtamtl iche Dolmetscher haben Anspruch auf Gebühren unter 

den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie 

Sachverständige ( Dolmetscher ) im gerichtl ichen Verfahren . 

Umfang und Höhe dieser Gebühren sind von der Behörde , die 

den Sachverständigen oder Dolmetscher in Anspruch genommen 

oder die Beweisaufnahme veranlaßt hat , festzusetzen . Im 

Verfahren vor einer Kammer eines unabhängigen 
Verwal tungssenates obl iegt diese Festsetzung dem nach den 

landesrechtl ichen Vorschri ften zuständigen Mitgl ied der 

Kammer . Die Auszahlung der Gebühren ist kostenfrei . 

§ 6 2  Abs . 2 

( 2 )  Der I nhalt und die Verkündung e ines mündlichen 

Bescheides ist , wenn die Verkündung bei e iner mündl ichen 

Verhandlung erfolgt , am Schluß der Verhandlungsschri ft ,  in 

anderen Fällen , abgesehen vom Verfahren vor den unabhängigen 

Verwaltungssenaten , in e iner besonderen Niederschri ft zu 

beurkunden . Im Verfahren vor den unabhängigen 

Verwaltungssenatep genügt zur Beurkundung der Verkündung in 

diesen Fällen e in Aktenvermerk . 
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g � l t � n d e  F a s s u n g  

§ 67g 

Der Bescheid ist stets öffentlich zu verkünden. Überdies ist allen 
Parteien eine schriftliche Ausfertigung zuzustellen. Wenn keine mündliche 
Verhandlung stattgefunden hat, dann kann von der öffentlichen Verkündung 
des Bescheides Abstand genommen werden, wenn die Einsichtnahme in den 
Bescheid jedermann gewährleistet ist. 

§ 70 Abs . 3 
(3) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf Wiederaufilahme steht dem 

Antragsteller das Recht der Berufung an die im Instanzenzug übergeordnete 

Behörde zu. Gegen die Bewilligung oder Verfügung der Wiederaufnahme ist 
eine abgesonderte Berufung nicht zulässig. 

§ 71 Abs . 6 
(6) Die Behörde kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung aufschiebende 

Wirkung beilegen. 

v o r g l' s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 67 g 

Der Bescheid ist samt den wesentl ichen Gründen 

öffentl ich zu verkünden . Überdies ist allen Parteien eine 

schriftl iche Ausfertigung zuzustellen . Wenn keine mündl iche 

Verhandlung stattgefunden hat , dann kann von der 

öffentl ichen Verkündung des Bescheides Abstand genommen 

werden , wenn die Einsichtnahme in den Bescheid j edermann 

gewährleistet ist . Gleiches g i l t ,  wenn die Beschlußfassung 

über den Bescheid nicht unmittelbar im Anschluß an die 

VerhanQlung e rfolgt und a l l e  Parteien auf die Verkündung 

verz ichten . 

§ 70 Abs .  3 
( 3 )  Gegen die Ablehnung eines Antrages auf 

Wiederauf·nahme steht dem Antragsteller das Recht der 

Berufung an die im I nstanzenzug Ubergeordnete Behörde , wenn 

aber in der Sache eine Berufung an den unabhängigen 

Verwaltungs s enat vorgesehen ist , an diesen zu . Gegen die 

Bewil ligung oder Verfügung der Wiederaufnahme ist eine 

abgesonderte Berufung nicht zulässig . 

§ 71  Abs .  6 
( 6 )  Die Behörde kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung 

auf schiebende wirkung beilegen . I n  Angelegenheite n ,  die in 

die zuständigkeit einer Kammer fal len , entscheidet über den 

Antrag das nach den landesrechtl ichen Vorschriften 

zuständige Mitglied der Kammer . 
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g d t e n d e  F a s s u n g  

§ 7 3  Abs . 3 

in Abs. 1 bezeichnete Frist mit dem Tag des Einlangens des Antrages zu 
laufen. 

§ 76 Abs .  1 

( 1 )  Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so 
hat dafür, sofern nach den Verwaltungsvorschriften nicht auch diese von Amts 
wegen zu tragen sind, im allgemeinen die Partei aufzukommen. die um die 
Amtshandlung angesucht hat. Als ßarauslagen gelten auch die Gebühren, die 
den Sachverständigen und Dohnetschern zustehen. 

§ 79b 

§ 78 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 866/ 
1 992 tritt mit 1 .  Jänner 1 993 in Kraft. _ 

y o r g r s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 7 3  Abs . 3 

ze ichnete 
Fris.t mit dem Tag des E inl angens des Antrages zu laufen . 

§ 76 Abs. 1 

( I )  �rwachsen der Behörde bei ·einer Amtshandlung Barauslagen, so 
hat datlir, sofern nach den Verwaltungsvorschriften nicht auch diese von Amts 
wegen zu tragen sind, im allj!emeinen die Partei aufzukommen, die um die 
Amtshandlung ang:sucht hat. Als Barau slagen ge lten auch die Gebühren ,  die 

SaChverständigen und Dolmetschern zustehen , n icht j edoch 

die Gebühren , die Zeugen und Bete il igten zustehen . 

§ 79b 

(1) § 78 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 866/ 
1 992 tritt mit 1 .  Jänner 1993 in Kraft. 

( 2 )  § 18 Abs . 3 letzter Satz , § 18 Abs .  4 zwe iter Sat z , 

§ 5 3 a  Abs .  1 ,  § 6 2  Abs . 2 ,  § 6 3  Abs . 5 ,  § 6 4 a  Abs . 1 ,  § 67c 

Abs . 3 sowie die Beze ichnungen Abs . 4 und 5 ,  § 67d Abs . 2 ,  

§ 67g , § 7 0  Abs .  3 ,  § 7 1  Abs . 6 �  § 7 3  Abs . 3 und § 7 6  

Abs .  1 zweiter Satz i n  der Fassung des Bundesgesetzes BGBl . 

Nr • . . •  / 19 9 . treten mit • . .  in Kra ft . 
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g � l u � n d e  F a s s u n g  v o r g t' s r h l a g e n e  f a s s u n g 

Verwaltungs strafgesetz 1 9 9 1  

§ 3 1  Abs .  3 

(3) Sind seit dem in Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkt drei Jahre vergangen, so 
darf ein Straferkenntnis nicht mehr gefallt werden, Eine Strafe darf nicht 
mehr vollstreckt werden, wenn seit ihrer rechtskräftigen Verhängung drei 
Jahre vergangen sind. Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsge
richtshof oder vor dem Verwaltungsgerichtshof sowie Zeiten, während deren 
die Strafvollstreckung unzulässig, ausgesetzt, aufgeschobery oder unterbro
chen war, sind nicht einzurechnen. 

§ 44 Abs . 1 Z 2 
2. Vor- und Familiennamen, Zeit und Ort der Geburt, Staatsbürgerschaft, 

F<lmilienstand, Beschäftigung und Wohnort des Beschuldigten; 

§ 48 Abs . 1 Z 2 

2. Vor- und Familiennamen, Beschäftigung und Wohnort des Beschuldigten; 

§ 49a Abs . 6 

(6) Die Anonymverftigung 
'
ist keine Verfolgungshandlung. Gegen sie ist 

kein Recht�mittel zulässig. Sie wird gegenstandslos, wenn nicht binnen vier 
Wochen nach Ausfertigung die Einzahlung des Stratbetrages mittels Beleges ' 
(Abs. 4) erfolgt. Ist die Anonymverftigung gegenstandslos geworden, so hat 
die Behörde gemäß § 34 vorzugehen. 

§ 31  Abs . 3 

(3) Sind seit dem in Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkt drei Jahre vergangen, so 
darf ein Straferkenntnis nicht mehr gefallt werden, Eine Strafe darf nicht 
mehr vollstreckt werden, wenn seit ihrer rechtskräftigen Verhängung drei 
Jahre vergangen sind. Die Zeit eines Verfahrens 
vor dem Verfassungsgerichtshof ,  
dem Verwaltungsgerichtshof oder dem EFTA-Gerichtshof sowie 

Zeiten , während deren die stra fvol l streckung unzulässig , 

ausgesetzt ,  aufgeschoben oder unterbrochen war , sind n icht 

einzurechnen . 

§ 44 Abs . 1 Z 2 
2 .  den Vor- - und Familiennamen , Zeit und Ort der Geburt , 

die Staatsangehörigkeit , die Beschäftigung und den 
Wohnort des BeSChuldigten . 

I 

§ 48 Abs . 1 Z 2 

2 .  Vor- und Familienname sowie Wohnort des Beschuldigten; 

§ 49a Abs . 6 

( 6 )  Die Anonymverfügung ist keine Verfolgungshandlung . 

Gegen sie ist kein Rechtsmittel ZUlässig . S i e  wird 
gegenstandslos , wenn nicht binnen eines Monates ab dem Datum 
ihrer Aus fert igung die Einzahlung des Strafbetrages mittels 
Beleges ( APs . 4 )  erfolgt . Die Frist ist gewahrt , wenn der 
strafbetrag innerhalb der Frist dem auf dem Beleg 
angegebenen Konto gutgeschrieben wird . Ist die 
Anonymverfügung gegenstandslos geworden , so hat die Behörde 
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g e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 49a Abs . 7 

(7) Wird der Stratbetrag mittels Beleges (Abs. 4) fristgerecht eingezahlt, so 
hat die Behörde von der Ausforschung des unbekannten Täters endgültig Ab
stand zu nehmen und jede Verfolgungshandlung zu unterlassen. 

§ 4 9a Abs . 9 

(9) Wird 'der Stratbetrag nach Ablauf der in Abs. 6 bezeichneten Frist oder 

nicht mittels Beleges (Abs. 4) bezahlt und weist der Beschuldigte die Zahlung 

i� Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens nach, so ist der Stratbetrag zurückzu-

zahlen oder anzurechnen. 

v o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

gemäß § 34 vorzugehen . Das Verfahren ist j edoch 

einzustel len , wenn nach Ablauf eines Monates , aber b i s  zur 

Rechtfertigung der strafbetrag mit dem Beleg eingezahlt wird 
oder wenn s ich bis zu d iesem Termin ergibt , daß der Betrag 
ohne Beleg einbezahlt wurd e .  Eine Rückzahlung des 

e inbezahlten Strafbetrags findet in d iesem Fall nicht statt . 

§ 49a Abs . r 

entfällt 

• 

§ 4 9a Abs . 9 

( 9 )  Wenn das strafverfahren nicht gemäß Abs . 6 

eingestellt wurde , so s ind Beträge , die nach Ablauf der in 

Abs . 6 genannten Fristen oder nicht mittels Beleges ( Abs . 4 )  

bezahlt wurden zurückzuzahlen oder anzurechnen , wenn der 

Beschuld igte die Zahlung im Zuge des 

Verwaltungsstrafverfahrens nachwei st . 
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g f: l t f: n d e  F a s s u n g  

§ 50 Abs. 6 und 7 

(6) Gegen die OrganstrafVerfugung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Verweigert der Beanstandete die Zahlung des Strafbetrages oder die Entge

germahme des Beleges (Abs. 2), so ist die Organstrafverfugung gegenstandslos. 
Die Unterlassung der Einzahlung mittels Beleges (Abs. 2) binnen einer Frist 

von zwei Wochen gilt als Verweigerung der Zahlung des Strafbetrages; der 
Lauf der Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Beleg am Tatort 
hinterlassen oder dem Täter übergeben wurde . . Im Fall der Verweigerung der 
Zahlung des Strafbetrages oder der Entgegennahme des Beleges (Abs. 2) ist die . Anzeige an die Behörde zu erstatten. 

(7) Wird der Strafbetrag nach Ablauf der in Abs. 6 bezeichneten Frist oder 
nicht mittels Beleges (Abs. 2) bezahlt und weist der Beschuldigte die Zahlung 

im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens nach, so ist der Strafbetrag zurückzu
zahlen oder anzurechnen. 

1/1 

v o r g l' s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 50 Abs. 6 und 7 

( 6 )  Gegen die Organstrafverfügung ist kein Rechtsmittel 

zuläs s ig . verweigert der Beanstandete die Zahlung des 

Stra fbetrages oder die Entgegennahme des Beleges (Abs . 2 ) , 

so ist die organstrafverfügung gegenstandslos . Die 

Unterlassung der Einzahlung mittels Beleges (Abs . 2 )  binnen 

e iner Frist von einem Monat gilt als Verweigerung der 

Z ahlung des Strafbetrages :  der Lauf der Frist beginnt mit 

Ablauf des Tages , an dem der Beleg am Tatort hinterlassen 

oder dem Täter übergeben wurde : die Frist ist gewahrt , wenn 

der Strafbetrag innerhalb der Frist auf dem Beleg 

angegebenen Konto gutgeschrieben wird . Im Fa l l  der 

Verweigerung der Zahlung des Strafbetrages oder der 

Entgegennahme des Beleges ( Abs . 2 )  ist die Anze ige an die 

Behörde z u  erstatten . 

( 7 )  Wird der Stra fbetrag nach Ablauf der in Abs . 6 
bezeichneten Frist oder nicht mittels Be leges (Abs . 2 )  

bezahlt , ist das Strafverfahren , wenn die Zahlung bis zur 

Vernehmung des Beschuldigten oder zum Einlangen se iner 

Rechtfertigung erfolgt oder die ohne Beleg erfolgte Z ahlun� 

bis dahin bekannt wird , einzustellen : in allen übrigen 

Fäl len i st der Stra fbetrag , weist der Beschuldigte die 

Zahlung im stra fverfahren nach , zurückzuzahlen oder 

anzurechnen . 
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g � l t � n d e  F a s s u n g  

� 

§ 51 Abs . 1 

( 1 )  Dem Besclluldigten stellt das Reellt der Berufung an den unabllängigen 
Verwaltungssrnat zu; in dessen Sprfll}?eI nach dem Ausspnlclr der Behörde erster In-
stanz die Tat be�an}?en wurde. 

. 

§ 51 Abs .  3 

(3) Die Berufung kann auch mündlich eingebracht werden und bedarf in 
diesem Fall keines begründeten Berufungsantrages. 

§ 51 Abs . 7 

(7) Wird eine Berufungsentscheidung nicht innerhalb von 1 5 Monaten ab 
der Einbringung der Berufung erlassen, so gilt der angefochtene Bescheid als 
aufgehoben und das Verfahren ist einzustellen. Dies gilt nicht in Sachen, in 
denen nicht nur der Beschuldigte das Recht der Berufung hat. 

v o r g r s c h l a g e n t  F a s s u n g  

§ 51 .Abs. 1 

( 1 )  Im Verwa ltungsstrafverfahren steht den Parteien das 

Recht der Berufung an j enen unabhängigen Verwa ltungssenat 

z u ,  der in dem Land e ingerichtet ist , in dem die Behörde 

erster Instanz ihren s itz hat . 

§ 51 Abs . 3 

( 3 )  Die Berufung kann auch mündl ich e i ngebracht werden . 

Die Behörde hat die Gründe für d i e  Berufungserhebung in der 

Niederschri ft festzuhalten . 

§ 51 Abs .  7 

( 7 )  Wird eine Berufungsentscheidung nicht innerhalb von 

15 Monaten ab der Einbringung der Berufung erlas sen , so 

gilt der angefochtene Bescheid als aufgehoben und das 

Verfahren ist einzustel fen . Dies gilt nicht in Sachen , in 

denen nicht nur der Beschu ldigte das Recht der Beru fung 

hat . Die Z e it eines Verfahrens vor dem 

Verfassungs gerichtshof oder dem EFTA-Gerichtshof ist nicht 

in diese Frist einzurechnen . 
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g � l t e n d e  F a s s u n g  

§ 51b 
Die Behörde, die die Strafe verhängt hat, kann auf Grund der Be

rufung und allfalliger weiterer Emüttlungen das von ihr erlassene Erkenntnis 
aufheben oder, jedoch nicht zum Nachteil des Bestraften, wenn nur dieser 
Berufung erhoben hat, abändern (Berufungsvorentscheidung) . Wenn binnen 
zwei Monaten nach Einlangen der Berufung eine Berufungsvorentscheidung 
erlassen worden ist, dann ist die Berufung dem unabhängigen Verwaltungs
senat nur vorzulegen, wenn eine Partei dies binnen zwei Wochen ab der Zu
stellung der Berufungsvorentscheidung verlangt; mit dem Einlangen dieses 
Begehrens bei der Behörde tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft. 

§ 51 e Abs . 2 um 3 

(2) Wenn in der Berufung ausdrücklich nur eine unrichtige rechtliche Beur
teilung behauptet wird oder sich die Berufung nur gegen die Höhe der Strafe 

richtet, dann ist eine Verhandlung nur dann anzuberaumen, wenn dies in der 
Berufung ausdrücklich verlangt wurde. 

(3) Von der Verhandlung kann abgesehen werden, wenn die Parteien aus
drücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum Beginn der 
Verhandlung erfolgen. 

§ 51h Abs .. 3 

(3) Nach Schluß der Beweisaufnahme ist den Parteien Gelegenheit zu ihren 
Schlußausftihrungen zu geben. Dem Beschuldigten steht das Recht der letzten 
Äußerung zu. 

v o r g t' s c h l: a g e n e  F a s s u n g  

§ 51 b 

aufgehoben 

§ 51 e Abs . 2 um 3 

( 2 )  Wenn irr der Berufung ausdrücklich nur eine 
unrichtige recht l iche Beurteilung behauptet wird oder s ich 
die Berufung nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder im 
bekämpften Bescheid eine 3 0 0 0  S nicht übersteigende 
Geldstrafe verhängt wurde , dann ist eine Verhandlung nur 
dann anzuberaumen , wenn eine Partei dies ausdrücklich 
verlangt . 

( 3 )  Von der Verhandlung kann abgesehen werden , wenn die 

Parteien ausdrückl ich darauf verz ichten . Ein solcher 

Verzicht kann bis zum Beginn der Verhandlung erfolgen . Wenn 

die Verhandlung wegen einer noch ausstehenden 

Beweiserhebung vertagt wird , dann kann der Verzicht bis zum 
, Beginn der fortgesetzten Verhandlung erklärt werden . 

§ 51h Abs . 3 

( 3 )  Nach S ch luß der .Beweisaufnahme ist den Parteien 

Gelegenheit zu ihren Schlußausführungen zu geben . Dem 

Beschuldigten steht das Recht .der letzten Äußerung zu . 

Niederschriften im Verfahren vor den unabhängigen 

verwaltungs senaten bedürfen nicht der Unters chrift der Zeugen . 
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g d l e n d e  F a s s u n g  

___ _ § 51h  Abs • .  4 

(4) Hierauf zieht sich im Verfahren vor einer Kammer diese zur Beratung 
und Abstimmung zurück. 

v o r g � s c h l a g e n t  F a s s u n g  

§ 51h Abs . 4 

( 4 )  Hierauf ist die Verhandlung zu 

Verfahren vor einer Kammer z ieht s ich diese zur Beratung 

und Abst immung zurück . Der Bescheid und seine wesentl i chen 

Gründe s ind nach Möglichkeit sofort z u  beschließen und zu 

verkünden . 

§ 51h Abs .  5 urrl 6 

( 5 )  Wird der Bescheid unmittelbar nach Schluß der 

Verhandlung oder im Verfahren vor einer Kammer unmittelbar 

nach der Beratung im Anschluß an die mündliche Verhandlung 

verkündet , so kann die Niederschrift über die Verhandlung 

durch einen vom Mitglied des unabhängigen 

verwaltungssenates , im Verfahren vor einer Kammer von deren 

Vorsitzenden zu unter'schreibenden Vermerk ersetzt werde n ,  

der ledigl ich die Namen der Parteie n ,  ihrer Vertreter und 

der vernommenen Zeugen und Sachverständigen enthält . Die 

Parteien können binnen· eines Monates nach Verkündung die 

Herstel lung der Niederschrift und die Zustel lung einer 

Abs chrift verlangen . 

( 6 )  Unter den in Abs . 5 genannten Vora�sset zungen kann 

das Straferkenntniz in gekürzter Form ausgefertigt werden . 

Die gekürzte Ausfertigung hat zu enthalten : 

1 .  die Bezeichnung des unabhängigen Verwaltungs senates 

und die Namen der bei der Entscheidung anwesenden 

Mitgl ieder , gegebenenf a l l s  den Namen des 

Privatanklägers und des Privatbete i l igten , 

2 .  den Vor- und Familiennamen , Tag und Ort der Geburt , 

die Staatsangehörigkeit , die Beschäftigung und den 

Wohnort des Beschuldigten , 
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g el t e n d e  f a s s u n g  

§ 51 i 

Wenn eine Verhandlung durchgeführt wurde, ist bei der Fällung des 
ErkennLnisses nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in dieser Verhandlung 
vorgekommen ist. Auf Aktenstücke ist nur insoweit Rücksicht zu nehmen, 
als sie bei der Verhandlung verlesen wurden, es sei denn, der Beschuldigte 
hätte darauf verzichtet. 

v o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

3 .  den Tag der mündlichen Verhandlung, 

4 .  den Spruch gemäß § 4 4 a ,  

5 .  eine Begründung f ü r  die Berufungsentscheidung 

,einschließlich der für die Strafbeme s sung maßgebenden 

Umstände in Schlagworten . 

§ 51 1 

Wenn eine Verhandlung durchgeführt wurde , ist 

bei der Fäl lung des Erkenntnisses nur auf das Rücks icht zu 

nehmen ,  was in dieser Verhandlung vorgekommen ist . Auf 

Aktenstücke ist nur insoweit Rücks icht zu nehmen ,  als. s ie 

bei der Verhandlung verlesen wurden , es sei denn , der 

Beschu ldigte hätte darauf verz ichtet , oder soweit es sich 

um Beweiserhebungen handel t ,  auf deren Erörterung gemäß 

§ 5 I e  Abs . 3 dritter Satz verz ichtet wurde . 

Vor der Überschrift zu § 5 2 �  

6 .  Abschnitt : Sonstige Abänderung von Bescheiden 

Überschrift vor § 5 2 a �  

Amtswegige Aufhebung rechtskräftiger Bescheide 
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g e l t e n d e  F a s s u n g  

�.� Abs .  2 

(2) Kommt der Bestrafte der Aufforderung zum Strafantritt nicht nach, so 

ist er zwangsweise vorzuHihren. Dies ist ohne vorherige Aufforderung sofort 

zu veranlassen, wenn die begründete Sorge besteht, daß er sich durch Flucht 

dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen werde. Solange eine solche Sorge 

nicht besteht, ist mit dem Vollzug bis zur Erledigung einer vor dem Verfas

sungsgerichtshof oder dem Verwaltungsgerichtshof in der Sache anhängigen 

Beschwerde zuzuwarten. 

§. 66b 

§ 50 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. Nr. 867 i 
1 992 tritt mit 1 .  Jänner 1 993 in Kraft. 

v o r g e s c h l a g e n e  F a s s u n g  

§ 53b Abs. 2 

(2) Kommt der Bestrafte der Aufforderung zum Strafantritt nicht nach, so 
ist er zwangsweise vorzuHihren. Dies ist ohne vorherige Aufforderung sofort 
zu veranlassen, wenn die begründete Sorge besteht, daß er sich durch Flucht 
dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen werde. Solange eine solche Sorge 

nicht besteht, ist mit dem Vollzug bis zur Erledigung einer vor dem Verfas

sungsgerichtshof oder dem Verwaltungsgerichtshof in der Sache anhängigen 

Beschwerde zuzuwarten. § 3 6 Abs . 1 zweiter Satz und § 3 6 · Abs . 3 

sind anzuwenden . 

§ 66b 

( 1 )  § 50 Abs. l i n  der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. Nr. 867/ 
1 992 tritt mit 1 .  Jänner 1993 in Kraft. 

( 2 )  § 3 1  Abs . 3 letzter Satz , § 44 Abs . 1 Z 2 ,  § 4 8  

Abs . 1 Z 2 ,  § 4 9 a  Abs . 6 und 9 ,  § 5 0  Abs . 6 und 7 ,  § 5 1  

Ab • •  1 ,  3 und 7 ,  I 5 1e Abs . 2 und 3 ,  § 5 1h Abs . 3 �i s  6 ,  

§ 5 1 i , die Überschriften vor der Übersc h r i f t  zu § 5 2  und 
vor § 5 2 a. und § 5 3 b  Abs . 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl . Nr • . . .  / 1 9 9 . treten m i t  . . .  in Kra ft .  

( 3 )  § 4 9 a  Abs . 7 und § 5 1b treten mit Ablauf des 

außer �ra ft . Verfahren , in denen die Berufung bis zum 
erhoben wird , s ind nach der bis zu diesem Tag geltenden 
Rechtslage zu Ende zu führen . § 4 9a und § 50 in der Fassung 
vor dem Bundesgesetz BGBl . Nr . . . . / 1 9 9 . s ind in Verfahren 
weiter anzuwenden , in denen die Anonymverfügung bis zum 
ausgestellt wurde oder die Stra fverfligung b i s  zum . . .  

zugeste llt wurde . 
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g � I l  � n d � F a s s  u n g v <) r g r s (' h l a g � n .r F a s s  u n g 

Verwal tungsvol l streckungsgesetz 1 9 9 1  

§ 7 

Sofern die Gesetze mcht anderes bestimmen, kann der einern Bescheid 
entsprechende Zustand durch Anwendung unmittelbaren Zwanges herge
stellt werden, wenn dies auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig möglich 
ist. 

§ 1 3  Abs .  1 

Gegenstandslos (Art. IV der KUlldmachung) 

§ 7 

Sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen, kann der einern Bescheid 
entsprechende Zustand durch Anwendung unmittelbaren Zwanges herge
stellt werden, wenn dies auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig möglich 
ist. Im Fal l  der Festnahme ist der Festgenommene ehestens , 

womögl ich bei seiner Festnahme , in einer ihm verständl ichen 

Sprache über die Gründe seiner Festnahme zu unterrichten . Es 

gelten für d iese Festnahme weiters § 36 Abs .  2 und 3 vstG . 

§ 1 3  Abs . 1 

( 1 )  § 7 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI . Nr . . . .  /19 . .  tritt mit . . . .  in Kra ft . 
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Zum bei l iegenden Entwurf einer Novel l e  zum AVG ist aber vor 

allem auch auf folgendes hinzuweisen : 

Was den darin enthaltenen Vorschlag einer Änderung des § 6 3  AVG 

hinsichtl ich der Berufungsfrist angeht , so wird bemerkt , daß 

der Verfassungsausschuß des National rats s ich am 2 .  Juni d ieses 

Jahres mit dieser Problematik befaßt hat und - wie dies früher 

schon durch die Volksanwaltschaft erfolgt ist - eine Prüfung 

der Mögl ichkeit der Vereinheitl ichung von Fristenbestimmungen 

im Verwaltungsverfahrensrecht angeregt hat . 

Darüber hinaus hat s ich der Ausschuß dafür ausgesprochen , zu 

prüfen , ob e ine den Gerichts ferien , wie sie das gerichtl iche 

Verfahrensrecht kennt , vergleichbare E inrichtung auch im 

Verwaltungsverfahrensrecht vorgesehen werden könnte , um 

SChwie,rigkei ten bei der Ausarbeitung von Rechtsmitteln zu 

vermeiden , wenn die Bescheidzustel lung unmittelbar vor 

Weihnachten oder zur Haupturlaubszeit erfolgt . Es wird daher 

- über die im vorgelegten Entwurf enthaltenen Bestimmungen 

hinaus - folgende Ergänzung des ,AVG zur Diskuss ion gestellt : In 

Anlehnung an die Regelungen des § 2 2 5  ZPO würde im AVG 

vorgesehen werden , daß es " Behördenferien" gibt , wobei die 

Wirkung dieser Ferien vor allem die wäre , daß Fristen um die 

ganze Dauer oder den bei ihrem Beginn noch übrigen Teil  der 

Ferien verlängert werden , wenn der Anfang der Ferien in den 

Lauf e iner Frist fällt oder der Beginn e iner Frist in den 

Ferien l iegt . Es wird daher ersucht , zur Frage Stel lung zu 

nehmen , 09 eine den Gerichts ferien vergleichbare E inrichtung 

auch im Verfahren nach AVG eingeführt werden könnte und 

gegebenenfal l s ,  welche Wirkung 'diese Behördenferien haben 

sol lten . Ferner wird um Äußerung zur Frage gebeten , ob 

derartige Regelungen allenfalls  nur für die Zeit zwischen dem 

2 4 . Dezember und dem 6 .  Jänner vorgesehen werden sollten . 

In der genannten S itzung des Verfassungsausschusses wurde 

ferner auch die Frage einer bürgerfreundl icheren Neuregelung 
" 

für Anbringen , die bei Behörden einlangen , die zu ihrer 

317/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 67 von 70

www.parlament.gv.at



- 4 -

Behandlung nicht zuständig sind ,  erörtert . In  diesem 

Zusammenhang wäre an eine Neufassung des 9 6 AVG zu denken die 

über die im vorl iegenden Entwurf bezügl ich der Berufungen 

enthaltenen Regelung h inausgeht . Es wird daher ersucht , a zu 

diesem Fragenkomplex und insbesondere zu dem Aspekt Ste l l  zu 

nehmen , ob eine Regelung für zweckmäßig gehalten wird , 

derzufolge auch die E inbringung bei der unzu�tändigen 

a l s  fristgerechte E inbringung zu werten ist . 

Das Bundeskanz leramt-verfassungsdienst ersucht , zu den 

vorgelegten Entwürfen bis 

12 . November 19 9 3  

stel lung z u  nehmen . 

Die Länder und die unabhängigen Verwaltungssenate werden 

e 

darüber h inaus ersucht anzugeben , welche Kosteneinsp mit 

den im Entwurf vorgesehenen Regelungen verbunden wäEen . 

Es wird ersucht , 2 5  Ausfertigungen der Ste l lungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zur Verfügung zu stellen .  

6 3 0 0  

9 .  September 1 9 9 3  
Für den Bundeskanz ler : 

HOLZ INGER 
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R E P U B L I K  Ö S T E R R E I C H  
B U N D E S K A N Z L E R A M T  

A-1 01 4 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 1 5/0 

Fernschreib-Nr. 1 3 70-900 

DVR: 000001 9 

L 

GZ 6 0 0 . 1 2 7/ 9 -V/2/ 9 3  

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

1 0 1 7  w i e  n 

Sachbearbeiter Klappe/Dw Ihre GZlvom 

Betrifft : Novel l en zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 

Der Verfassungsausschuß des Nationalrates hat in seiner S itzung 

am 2 .  Juni 1 9 9 3  im Zuge der Beratungen über den 

Entschl ießungsantrag 2 7 5/A ( E )  an das 

Bundeskanz leramt-Verfassungsdienst das Ersuchen gerichtet , dem 

Ausschuß e ine Stellungnahme zur Frage der Vereinheitl ichung von 

Fristen im Verwaltungsverfahren , der Vereinfachung und 

Verkürzung von Verwaltungsverfahren im allgemeinen - in diesem 

Zusammenhang wurde insbesondere e ine bürgerfreundl iche 

Neuregelung für Anbringen diskutiert , die bei Behörden 

einlangen , die zu ihrer Behandlung nicht zuständig s ind - sowie 

e ine dem z ivilgerichtl ichen Verfahren nachgebi ldete 

" Behördenferien" -Regelung , zu übermitteln . Das 

Bundeskanz leramt-Verfassungsdienst übermittelt im Hinbl ick auf 

dieses Ersuchen in der Anl age Entwürfe für Novel l en zu den 

Verwaltungsverfahrensgesetzen samt e inem entsprechenden 

Versendungsschreiben . Damit werden - unter ausdrückl ichem 

Hinweis auf die oben erwähnten Beratungen im 

Verfassungsausschuß - Entwürfe für entsprechende 
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verwaltungsverfahrensrechtl iche Regelungen zur Begutachtung 

versendet . Nach Vorl iegen des Ergebnisses des 

Begutachtungsverfahrens und seiner Auswertung wird das 

Bundeskanz leramt-Verfassungsdienst dem Verfassungsausschuß die 

erbetene Ste l lungnahme übermitteln . 

6 3 0 0  

9 .  September 1 9 9 3  
Für den Bundeskanz l er : 

HOLZ INGER 
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